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    Amtsblatt  Nr. 24
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

40. Jahrgang | 19. 12.  2017

Ein friedvolles Weihnachtsfest

wünschen wir allen Einwohnern der Gemeinden
Bürgstadt, Neunkirchen und Eichenbühl !

Ein friedvolles Weihnachtsfest

 

 

Kerzenschein und Christlaterne leuchten hell die Weihnacht ein. 

Glocken läuten nah und ferne – Frieden soll auf Erden sein. 

 

Ein besinnliches friedvolles Weihnachtsfest 

und ein gesundes erfolgreiches neues Jahr 2015 

wünscht der  

  

Ortsverband Bürgstadt 

 
 
 
Veranstaltungshinweis: 
3. Januar 2015 Winterwanderung zur Winterheltshütte  
um 10 Uhr Treffpunkt an der Tabakshalle Bürgstadt  
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Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

Standesamtliche Mitteilungen

Wir gratulieren recht herzlich!

Bürgstadt
01.01.2018 Frau Gisela Hetz, Goethestraße 7,
  Bürgstadt zum 75. Geburtstag

01.01.2018 den Eheleuten Ahmet und Güllizar Kaya,
  Egerlandstraße 3 zur goldenen Hochzeit

01.01.2018 den Eheleuten Arif und Atike Demir,
  Erfstraße 26 zur goldenen Hochzeit

Neunkirchen
09.01.2018 Herrn Erich Neuberger, Frh.-v.-Gudenus-
  Straße 4, Umpfenbach  zum 80. Geburtstag

10.01.2018 Frau Havva Cilesiz, Rauenberger Straße 7,
  Neunkirchen zum 70. Geburtstag

11.01.2018 Frau Waltraud Breitenbach, Kirchstraße 20,
  Neunkirchen  zum 70. Geburtstag

11.01.2018 Herrn Adolf Söser, Odenwaldstraße 21,
  Umpfenbach  zum 90. Geburtstag

Eheschließung
08.12.2017 Sebastian Baumann und Stephanie Rohmann,
  Bürgstadt, Hohenlindenweg 9

Sterbefälle
29.11.2017 Marie Helmstetter, geb. Stark, Bürgstadt, Weidengasse 17, 84 Jahre
01.12.2017 Otto Kisling, Bürgstadt, Gartenstraße 2, 75 Jahre 

*  *  *

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 16. Januar 2018, um 19.30 Uhr im Rathaus

Neunkirchen:  Donnerstag, 11. Januar 2018, um 19.30 Uhr
     im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal
     – am Nachmittag Außendienststunden
      Neunkirchen:  13.30 – 14.30 Uhr
      Umpfenbach:  14.45 – 15.45 Uhr
      Richelbach:  16.00 – 17.00 Uhr

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat-
haus abgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de und für 
Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de veröffentlicht. 
Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen öffentlichen Sitzungen 
nachgelesen werden.

Dr. med. Max Josef Bretz
Dr. med. Marco Schwab

Fachärzte für Allgemeinmedizin
Gartenstraße 8, 63927 Bürgstadt, Tel. 8964

Zum 31.12.2017 wird unsere Gemeinschaftspraxis aufgelöst.

Herr Dr. med. Marco Schwab wird in Zukunft die Praxis
gemeinsam mit  Frau Dr. med. Jasmin Schwab weiterführen.

Herr Dr. med. Max Josef Bretz wird sich weiterhin in zeitlich begrenztem 
Umfang als angestellter Arzt an der hausärztlichen Versorgung beteiligen.

Vom 23. 12. 2017 bis 01. 01. 2018 bleibt die Praxis geschlossen.
Die Vertretung übernimmt Frau Michaela Paul, Telefon 7122. 

An den Wochenenden und Feiertagen wenden Sie sich bitte an den
vertragsärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116 117.

Die nächste Sprechstunde findet am 2. Januar 2018 zu den bekannten Zeiten statt.
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MARKT BÜRGSTADT
Bericht über die Gemeinderatssitzung Bürgstadt vom 05.12.2017

In der letzten Gemeinderatssitzung befasste sich der Gemeinderat mit der Ände-
rung des Bebauungsplanes  „Unterer Steffleinsgraben“ im beschleunigten Ver-
fahren und fasste den Änderungsbeschluss. Inhalt der Änderung soll insbesondere 
die Lockerung bei den Dachformen sein.

Der Gemeinderat stimmte der Vergabe der Arbeiten zum Anlegen von Parkplät-
zen und Parkstreifen in Schotterrasenbauweise in der Josef-Ullrich-Straße an 
den wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Zöller-Bau, Triefenstein-Lengfurt mit brutto 
10.860,59 EUR zu.

Hauptberatungspunkt der Sitzung war die Anpassung der Hundesteuer und 
gegebenenfalls die Änderung der Hundesteuersatzung. Die Hundesteuer beträgt 
in Bürgstadt seit 2001 für den ersten Hund 41,00 Euro pro Jahr, für jeden weite-
ren Hund 82,00 Euro pro Jahr und für Kampfhunde 615,00 Euro pro Jahr. Bei der 
Hundesteuer handelt es sich um eine Aufwandssteuer, mit der das Halten von 
Hunden besteuert wird. Sie ist eine öffentlich-rechtliche Abgabe, der keine be-
stimmte Leistung, wie z. B. das Reinigen der Straßen von Hundekot, gegenüber-
steht. 
Es wurde festgelegt, dass die Hundesteuer ab dem 01.01.2018 für den ersten Hund 
auf 45,00 Euro, für den zweiten Hund auf 90,00 Euro und für Kampfhunde auf 
650,00 Euro pro Jahr festgesetzt wird. Die Hundesteuersatzung wird entsprechend 
angepasst.

Bürgermeister Grün informierte, dass der Kostenrahmen zum Schauspiel Michels-
wasser eingehalten wurde, indem der ursprünglich vom Gemeinderat genehmig- 
te Kostenrahmen mit einem Defizit von 18.431 Euro eingehalten werden konnte.
Inklusive aller Nebenkosten und Umbuchungen schließt die Veranstaltung Mi- 
chelswasser bei Ausgaben in Höhe von 73.113,29 Euro und Einnahmen von 
59.310,72 Euro mit einem Defizit von 13.802,57 Euro ab.

Weiterhin gab Bürgermeister Grün bekannt, dass die Jahresprüfung von Spielplät-
zen, Spiel- und Sportgeräten durch den Sachverständigen für Spielplatzsicher-
heit durchgeführt wurde. Die Spielplätze sind durchweg in einem guten Zustand. 
Ergänzend wurde jedoch angeregt, dass dies nicht bedeutet, dass alle Spielplätze 
attraktiv und zeitgemäß hergerichtet sind. Es wurde vorgeschlagen, sukzessive 
die Spielplätze durch teilweise Anschaffung neuer Spielgeräte anspruchsvoller zu 
gestalten. 

*  *  *
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Wenn zuhause Urlaub ist.

brueckner24.com Frohe Weihnachten und einen flotten Rutsch!  
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Ein besinnliches und
friedvolles Weihnachtsfest
sowie viel Glück für das
neue Jahr wünschen wir

Ihnen allen!

Nach einem sehr anspruchsvollen 
Arbeitsjahr möchten wir uns bei  
unserer Kundschaft bedanken für 
ihre Geduld, die wir in diesem Jahr 
sehr in Anspruch genommen haben.

MARKT BÜRGSTADT
Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung

Aufgrund des Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes erlässt der Markt Bürgstadt 
folgende

Satzung
zur Änderung der Hundesteuersatzung

§ 1

§ 5 (Steuermaßstab und Steuersatz) erhält folgende Fassung:

Die Steuer beträgt für 

1.  den ersten Hund ......................................................................... 45,00 €
 jeden weiteren Hund ................................................................ 90,00 €

Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt wird, sind bei der Be-
rechnung der Anzahl der Hunde anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 
ermäßigt wird, gelten als erste Hunde.

2.  für jeden Kampfhund nach § 5a .........................................650,00 €

Hunde, die nach § 5a als Kampfhunde gelten, werden abweichend von § 2 nicht 
von der Steuer befreit und abweichend von § 6 nicht von der Steuer ermäßigt. 
Ferner gilt für Kampfhunde abweichend von § 7 keine Züchtersteuer.

§ 2

Die Änderungssatzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.

Bürgstadt, 07.12.2017              gez. Grün
MARKT BÜRGSTADT              1. Bürgermeister

Vorstehende Änderungssatzung wurde vom Gemeinderat Bürgstadt in dessen Sitzung am 05.12.2017 beschlossen.

*  *  *
Kreuzbund Miltenberg 

(Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft
für Suchtkranke und Angehörige)

Wöchentliche vertrauliche Gesprächskreise:

Montag 19.00 – 21.00 Uhr  Info: 09371/6698658
Dienstag  19.30 – 21.30 Uhr  Into: 09371/1623
Donnerstag  19.30 – 21.30 Uhr  Info: 09392/98937

Frauengesprächskreis:

letzter Dienstag im Monat Info: 09371/1623
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Seniorennachmittag
in Richelbach
Zu einem frohen, unterhaltsamen Nachmittag am Sonn-

tag, den 14. Januar 2018 im Dorfgemeinschaftshaus 
Richelbach werden alle Einwohner von Richelbach, die 
das 65. Lebensjahr vollendet haben, mit ihren Partnern 
recht herzlich eingeladen.

Die Mitglieder des SV Richelbach wollen Ihnen bei Kaffee und Kuchen 
ein paar frohe Stunden bereiten. Der Seniorennachmittag beginnt um 

14 Uhr mit einem Gottesdienst im Gemeinschaftshaus.

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

Allen unseren Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen wir
ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2018 !

*  *  *

Markt Bürgstadt – Öffnungszeiten des Grüngutsammelplatzes/Schredderplatzes

                              Sommer (15.03. – 31.10.) Winter (01.11. – 14.03.)

 Montag: geschlossen
 Dienstag: 16:00 – 19:00 Uhr
 Mittwoch: geschlossen
 Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und Donnerstag:  10:00 – 12:00 Uhr
  17:00 – 19:00 Uhr
 Freitag: 16:00 – 20:00 Uhr Freitag: 14:30 – 16:30 Uhr
 Samstag: 14:00 – 18:00 Uhr Samstag: 13:30 – 16:30 Uhr

MARKT BÜRGSTADT
Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz an den weihnachtlichen Tagen

Der Grüngutsammelplatz bleibt am Samstag, den 06. Januar 2018 (Dreikönig)  
geschlossen! An den sonstigen Tagen zwischen den Jahren ist der Sammelplatz 
zu den gewohnten Winteröffnungszeiten geöffnet !

Diese Regelung gilt auch für den Grüngutsammelplatz Miltenberg/Kleinheubach.

Wir bitten Sie um Beachtung !

MARKT BÜRGSTADT, Dezember 2017              GRÜN, 1. Bürgermeister

GEMEiNDEWAlD NEUNKiRcHEN – OT RicHElBAcH
Bekanntmachung – Rechtlerholz 2018

Es wird bekannt gegeben, dass das Rechtlerholz für das Jahr 2018 ab sofort nur 
von den dafür vorgesehenen und markierten Industrieholzpoltern im

„Heßweg“
aufgearbeitet werden kann. Die Holzpolter sind mit roter Farbe markiert. 
Das Holz (2 Ster) muss aufgesetzt und mit Vor- und Zuname versehen werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass die Stapel nicht höher als 1 m gesetzt werden.
Jeder Rechtler arbeitet in seiner eigenen Verantwortung.

Die Verlosung findet am

Samstag, dem 03. Februar 2018, um 9.00 Uhr
am  „Brunnen“ in der Ortsmitte statt.

Bürgstadt, den 13.12.2017                Paul Platz, Revierleiter
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=  9 98 50
Hauptstr. 47, Bürgstadt
Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19
hubheiz-service@t-online.de

c  Öl/Gasheizung
c  Sanitär
c  Kundendienst
c  Wärmepumpen
c  Solar
c  Pelletanlagen

Wir wünschen allen
unseren Kunden, Freunden 

und Bekannten 
ein frohes Weihnachtsfest und

ein gutes neues Jahr!
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Ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr
wünschen wir allen unseren 
Kunden, Freunden und Bekannten.

Waldemar Kalbfleisch
 * 17.  04. 1937      † 05. 12. 2017  

Irma Kalbfleisch 
sowie Kinder und Enkelkinder
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Gutschein vorlegen 
– ein Tag kostenlos!Das neue Pflegestärkungsgesetz bringt 

zusätzliche Leistungen für Familien, die 
einen Angehörigen zu Hause selbst pfle-
gen. Seit 1. Januar können sie die Leis-
tungen der Tagespflege neben der am-
bulanten Pflegesachleistung sowie dem 
Pflegegeld in vollem Umfang in Anspruch 
nehmen. „Mit dem neuen Gesetz stehen 
Ihnen monatlich in allen fünf Pflegegra-
den separat für die Tages- und Nachtpfle-
ge mehr Geld zur Verfügung“, erklärt Pfle-
gedienstleitung Karola Schumacher von 
der Johanniter-Tagespflege. „So können 
deutlich mehr kostenfreie Tage in einer 
Tagespflege erlebt werden.“ 
Bei einem persönlichen Gespräch lassen 
sich passende Finanzierungen finden, 
damit Sie für die Pflege zu Hause best-
möglich entlastet werden.

– Anzeige –

Kostenlose Tagesurlaube genießen!
Mehr Geld für Tagespflege-Besuche

Mehr Lebensqualität!
Die Johanniter-Tagespflege.

Lernen Sie die Johanniter-Tagespflege in 
Miltenberg kennen. Montag bis Freitag von 
8 bis 17 Uhr. 

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Info-Telefon: 
09371 9526-11

Am Weihersbrunnen 1 • 63927 Bürgstadt
Tel. (09371) 668005-0 • info@herrmann-parkett.de

Frohe Weihnachten und einen guten  
Rutsch ins neue Jahr wünscht allen
Kunden, Freunden und Bekannten

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen Verwandten, Freunden, Nach-
barn und Bekannten, die sich in den Stunden des 
Abschieds mit uns verbunden fühlten, ihre liebe-
volle Anteilnahme auf so vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten und Otmar auf seinem letzten 
Weg begleitet haben. Danke für die tröstenden 
Worte und jede stille Umarmung.

 
 

 

Wenn wir einen lieben Menschen verlieren,
bleibt uns in all der Traurigkeit
immer noch die Spur seiner Liebe
und die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.

Otmar Haack
* 05.10.1943
† 25.11.2017

Besonders bedanken möchten wir uns bei Herrn Pfarrer Fröhlich, Heinz Zeller, 
dem Gesangverein Umpfenbach, Lederhosenclub Umpfenbach und dem Musik-
verein Richelbach für die würdevollen Nachrufe und die musikalische Gestaltung 
der Trauerfeier.

Umpfenbach, im Dezember 2017    Johanna Haack
       Katja, Susanne und Evelyn mit Familie
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Blutspendedienst
des Bayerischen Roten Kreuzes
Mittwoch, 3. Januar 2018, von 17.00 - 20.00 Uhr

BÜRGSTADT
Bürgerzentrum Mittelmühle, Am Mühlgraben 1

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpass mit, zumindest 
aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).
Bitte unbedingt den Spendeabstand von 56 Tagen einhalten!

Haben Sie noch Fragen zum Blutspenden? Nutzen Sie unsere kostenlose Telefon-
Hotline:  0800 11 949 11 (Montag bis Freitag von 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr).

VGem. Erftal – Öffnungszeiten des Rathauses Bürgstadt
An folgenden Tagen ist das Rathaus für Sie geöffnet:

 Montag – Freitag                          8.00 Uhr – 12.00 Uhr
 sowie Montag                              13.00 Uhr – 18.00 Uhr
 und Mittwoch                               13.00 Uhr – 16.00 Uhr

Gerne sind wir nach vorheriger Terminabsprache unter der Tel. 09371/9738- 0 
auch in der Zeit von 12.00 Uhr – 13.00 Uhr für Sie da.

Das Bürgerbüro ist unter den folgenden Telefonnummern erreichbar:

Passamt / Einwohnermeldeamt / Standesamt  Kasse / Fundbüro
Frau Gümperlein:  Tel. 09371/9738-19           Frau Fichtl:    09371/9738-15
Frau Ott:                     Tel. 09371/9738-17   Frau Metzinger:  09371/9738-10
Herr Schuhmacher: Tel. 09371/9738-31

Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl:  Montag 19:30 Uhr
Miltenberg:  Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach:  Montag und Donnerstag 19:00 Uhr 
Kleinheubach: Dienstag 19:00 Uhr
 Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de 
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Wir bieten Ihnen:

  Ausbildung in allen Klassen
  optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
  praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge
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Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Standesamtliche Mitteilungen

Wir gratulieren recht herzlich!
23.12.     Herrn Rudolf  Klapper, Im Scheibling 12 zum 80. Geburtstag
23.12.     Herrn Werner Neuberger, Hauptstraße 76 zum 80. Geburtstag
26.12.     Frau Rita Wörner, Ringstraße 9, Windischbuchen zum 70. Geburtstag
27.12.     Herrn Karlheinz Eckert, Hauptstraße 24 zum 75. Geburtstag
05.01.     Herrn Friedhelm Hefner, Hangstraße 2 zum 75. Geburtstag

Geburten
27.11. Paul Schnellbacher, Sohn von Timo und Claudia Walburga
 Schnellbacher geb. Schlegel, Höhenstraße 38, GT Heppdiel

07.12.     Mila Koch, Tochter von Michael Helmut und Martina Helga
 Koch, geb. Hauptmann, Im Tannenschlag 48, GT Heppdiel

Eheschließung
09.12. Theres Plöttner und Christoph Wagner, Im Greben 19

Sterbefall
07.12. Alfred Josef Hauck, Wolfsgraben 3, 67 Jahre

*  *  *

*  *  *
 

Öffnungszeiten des Rathauses Eichenbühl
Montag - Freitag  ..........................  8.00 Uhr - 12.00 Uhr
sowie Montag ............................... 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
 
 In dringenden Fällen sind wir auch außerhalb der Öffnungszeiten zu
erreichen. Bitte vereinbaren Sie unter Tel. Nr. 0 93 71/ 97 20-0 einen Termin.

GEMEiNDE EicHENBÜHl
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für die Änderung 
des Bebauungsplanes  „links des Kaltenbaches, Pfohlbach“

Der Gemeinderat Eichenbühl hat in seiner Sitzung vom 06.12.2017 die Änderung 
des Bebauungsplanes  „Links des Kaltenbaches, Pfohlbach“ als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) orts-
üblich bekannt gemacht. 

Die Änderung des Bebauungsplanes  „Links des Kaltenbaches, Pfohlbach“ betrifft 
die Festsetzungen zu den Dachgauben und Aufbauten und zum Vollgeschoss.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplanes „Links des 
Kaltenbaches, Pfohlbach“ in Kraft. Jedermann kann die Änderung des Bebauungs-
planes mit der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art 
und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Behör-
denbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, nachkommenden anderwei-
tigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, im Rathaus der Gemeinde Eichen-
bühl, Hauptstr. 97, im Bauamt, I. Stock, bei Herrn Eckstein, während der allgemeinen 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen 
des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
und 

4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der Änderung des 
Bebauungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde Eichenbühl geltend gemacht 
worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründet soll,  
ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach 
den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

Eichenbühl, den 08.12.2017    gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister
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Gemeinde Eichenbühl erhält weitere Stabilisierungshilfe
 in Höhe von 500.000,00 €

Auf dem Bild von links: Finanzminister Dr. Markus Söder, MdL und 1. Bürgermeister Günther Winkler, 
Finanzstaatssekretär Albert Füracker

Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen für Landesentwicklung 
und Heimat unterstützt im Rahmen von Bedarfszuweisungen und Stabili-
sierungshilfen strukturschwache bzw. von der Demographie besonders ne-
gativ betroffene Kommunen in Bayern bei der Konsolidierung der kommu-
nalen Finanzen. 

So erhält die Gemeinde Eichenbühl für das Jahr 2017 eine weitere Stabilisie-
rungshilfe in Höhe von 500.000,00 €, um der Gemeinde Eichenbühl effektiv 
bei der Konsolidierung der Finanzen zu helfen. 

Am 24.11.2017 überreichte am Dienstsitz des Bayerischen Staatsministeri-
ums der Finanzen in Nürnberg Finanzminister Dr. Markus Söder 1. Bürger-
meister Günther Winkler den Bewilligungsbescheid. 1. Bürgermeister Gün-
ther Winkler bedankte sich für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde 
Eichenbühl. 

Beratungsstellen und Hilfen für Frauen
Für den Landkreis Miltenberg ist das Frauenhaus der AWO in Aschaffenburg Anlauf-
stelle für von Gewalt betroffene Frauen. Sie können sich unter Tel. 06021/24455 an die 
dortigen Mitarbeiterinnen wenden. Diese sind in Notfällen Tag und Nacht erreichbar.

Ebenfalls von Gewalt betroffenen Frauen widmet sich der Verein sefra e.V. Auch hier 
können die Mitarbeiterinnen telefonisch unter Tel. 06021/24728 erreicht werden. 

Zudem bietet die Gleichstellungsstelle des Landkreises Miltenberg Unterstützung 
und Beratung für Gewaltopfer an. Unter Tel. 09371/501-425 oder per E-Mail an gleich-
stellungsstelle@lra-mil.de können Beratungsgespräche vereinbart werden. Selbstver-
ständlich können diese auch telefonisch durchgeführt werden. Die Gespräche finden 
in einem geschützten Rahmen statt und werden vertraulich behandelt. 

*  *  *
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Inh. A. De Maio
Miltenberger Str. 4 • 63928 Eichenbühl • Tel. 09371/5683

Fax: 09371/80202 • www.ristorante-pizzeria-italia.de

Unsere Öffnungszeiten an den Feiertagen:
24.12.2017, 25.12.2017 und 31.12.2017 geschlossen.
26.12.2017 und  01.01.2018 von 11.00 - 14.00 Uhr geöffnet
                             und von 17.00 - 23.00 Uhr geöffnet.

Für Weihnachten finden Sie viele Neuheiten
neben unserer normalen Speisekarte.

Rosaria und Toni wünschen allen
frohe Weihnachten und einen guten Rutsch!

Ristorante

Pizzeria Italia

Gasthaus zum Ritter
Hauptstr. 161
63928 Eichenbühl
Tel.: 09371 - 9473550

ab 02. November
 - NEUE ÖFFNUNGSZEITEN -

Montag Ruhetag
Dienstag - Freitag

ab 17.00 Uhr
Samstag - Sonntag und Feiertage

von 11.00 Uhr bis 14.30 Uhr
und ab 17.00 Uhr

*********
ab 11. November bis Weihnachten

täglich Ofenfrischer Gänsebraten
*********

Kerwe - Montag 13.11.2017
ganztägig geöffnet

mit Wildspezialitäten und

Gänsebraten
*********

Denken Sie rechtzeitig an die

Reservierung für Weihnachten
Beide Feiertage von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr

geöffnet

Weihnachtsbuffet mit Suppe und Dessert
*********

Silvesterabend ab 17.00 Uhr geöffnet
nur mit Reservierung !

Auf Ihren Besuch freuen sich
die Wirtsleute Schreiber

Aktionswoche „Gutes aus dem Meer“
vom 17. - 24. Mai 2009
mit Meeresfrüchtesalat, Scampi, 
Fischsuppe, Muscheln ...

Hauptstraße 161
63928 Eichenbühl
Telefon: 0 93 71 / 6 50 29 93
www.gasthaus-zum-ritter.de

Öffnungszeiten ab Mai:
Mo.-Do. 17:00 - 24:00 Uhr* 
Fr. 16:00 - 02:00 Uhr*
Sa. 11:00 - 02:00 Uhr
So. 10:00 - 23:00 Uhr
Feiertag: 10:00 - 24:00 Uhr

*Mittagstisch für Gruppen 
gerne auf Anfrage möglich.

Wir wünschen allen unseren Gästen
einen schönen Jahresabschluss,

Gesundheit, Glück und viel Erfolg
für das neue Jahr 2018

und bedanken uns für Ihre Treue.
Ihre Wirtsleute Anneliese & Klaus Schreiber

Unser lokal ist vom 9. Januar bis 6. Februar 2018 geschlossen.
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GEMEiNDE EicHENBÜHl
Wahl des Kommandanten und des Stellvertreters 
der Freiwilligen Feuerwehr Eichenbühl

Die Wahl des Kommandanten und des Stellvertreters der Freiwilligen Feuer-
wehr Eichenbühl findet in der Dienstversammlung am

Freitag, den 05. Januar 2018
um 19.00 Uhr

im Sportheim des VfB Eichenbühl
statt.
Die feuerwehrdienstleistenden Mitglieder, welche das 16. Lebensjahr voll-
endet haben, werden gebeten, an der Dienstversammlung teilzunehmen.

Eichenbühl, den 14.12.2017       gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL        1. Bürgermeister

63928 Eichenbühl, Etterweg 1, Telefon 0 93 71/60 86
E-Mail: Berres-Hirsch@t-online.de

Plaketten fällig?
Wird erledigt!
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Meldepflicht nach Umzug

Sobald Sie umgezogen sind, müssen Sie sich innerhalb von zwei Wochen an Ihrem 
neuen Wohnsitz anmelden. Diese Meldepflicht besteht sowohl bei einem Umzug in 
eine andere Stadt oder Gemeinde als auch innerhalb Ihres bisherigen Wohnortes. 
Eine Abmeldung am bisherigen Wohnsitz ist nicht mehr erforderlich.

Falls Sie mehrere Wohnungen haben sollten, wird eine Wohnung zur Hauptwoh- 
nung erklärt, und zwar an demjenigen Ort, an dem Sie sich überwiegend aufhalten.
Haben Sie eine Nebenwohnung, so müssen Sie auch diese anmelden. 

Bringen Sie bei der persönlichen Anmeldung eine Wohnungsgeberbescheini- 
gung, Ihren Personalausweis bzw. Reisepass, für Kinder, die keinen Kinderpass 
besitzen, eine Geburtsurkunde mit.

Bitte beachten Sie, dass

c für meldepflichtige Personen weiterhin die Pflicht zur Abmeldung besteht, wenn 
die Wohnung ins Ausland verlegt wird oder

c ein Nebenwohnsitz (Hauptwohnung im Inland bleibt bestehen) abzumelden ist,

c die Anmeldung Voraussetzung für den Eintrag in das Wählerverzeichnis ist.

Es kommt immer wieder vor, dass Personen in der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl zuziehen, die ihren Wohnsitz erst nach 
einigen Wochen, sogar Monaten anmelden. Wir bitten Sie, ihrer Meldepflicht 
nach ihrem Umzug umgehend nachzugehen.

*  *  *

Weihnachten
Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle,

mild, wie Wälderduft, die Weihnachtszeit,
und ein schlichtes Glück streut auf die Schwelle

schöne Blumen der Vergangenheit.
Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise,

und das alte Lied von Gott und Christ
bebt durch Seelen und verkündet leise,
dass die kleinste Welt die größte ist.

Joachim Ringelnatz
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ÖffnungSzEiTEn 
Müllumladestation Erlenbach, Kreismülldeponie 
guggenberg und Wertstoffhof Süd in Bürgstadt

m Müllumladestation Erlenbach
Südstraße 2, 63906 Erlenbach
Tel. 0 60 22 / 61 43 67, Telefax 0 60 22 / 61 43 68 
 Montag, Dienstag, Mittwoch  ...........................08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Donnerstag und Freitag ..................................08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Samstag  ......................................................08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

m Kreismülldeponie guggenberg
Rütschdorfer Straße, 63928 Eichenbühl
Tel. 0 93 78 / 7 40, Telefax 0 93 78 / 17 13 
 Montag - Freitag  .............................................08.00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Samstag  ......................................................08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Für Asbestanlieferungen wird um Voranmeldung und Terminabsprache gebeten.

m Wertstoffhof Süd in Bürgstadt
industriestraße 3d, 63927 Bürgstadt
Tel. 0800 / 0412 412
ungerade KW: Montag, Dienstag, Mittwoch  ........08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
gerade KW:  Donnerstag und Freitag ................08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
  Samstag  ......................................08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

während der Sommerzeit:
ungerade KW:  Montag, Dienstag, Mittwoch .........08.00 Uhr bis 16.00 Uhr
gerade KW:  Donnerstag und Freitag ................08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
  Samstag .......................................08.00 Uhr bis 14.00 Uhr

Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung des Wertstoffhofes Süd in Bürg- 
stadt nur den Bürgern des Landkreises Miltenberg vorbehalten ist. Als Nach- 
weis dafür und für die Inanspruchnahme von Freimengen ist die gültige 
Objektnummer vorzulegen.
Bitte beachten Sie, dass Abfälle nur in haushaltsüblicher Art und Menge 
angenommen werden.
Großelektrogeräte und Problemabfälle werden auf dem Wertstoffhof Süd 
nicht angenommen.
Das zulässige Höchstgewicht für Anlieferfahrzeuge beträgt 3,5 t.
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VERWAlTUNGSGEMEiNScHAFT ERFTAl mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

und GEMEiNDE EicHENBÜHl

Räum- und Streupflicht bei Schnee und Glätte

Wir weisen alle Haus- und Grundstücksbesitzer auf ihre Räum- und Streu-
pflicht hin. Nach der Gemeindeverordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im 
Winter sind an Werktagen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr 
die Gehbahnen von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte 
mit geeigneten abstumpfenden Stoffen wie z. B. Sand, Splitt usw., nicht 
jedoch Tausalz, zu behandeln oder das Eis zu beseitigen. Bei besonderer 
Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Steigungen) ist das Streuen 
von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 20 Uhr so oft 
zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

Sind für Gehbahnen keine öffentlichen Gehwege vorhanden, so ist am 
Rande der öffentlichen Straße eine 1 m breite durchgehende Gehbahn 
freizuhalten.
Bitte halten Sie die Verkehrswege frei und schieben Sie den geräumten 
Schnee auf Ihr Grundstück, nicht auf die geräumte Fahrbahn.

Wir bitten um Verständnis, dass die Räum- und Streufahrzeuge nur bei 
einer Mindestbreite von 3 m eingesetzt werden können und die großen 
Räumfahrzeuge teilweise Schnee auf den Gehweg (zurück-)schieben.

Der Winterdienst durch die drei Gemeinden erfolgt nur auf steilen und 
verkehrsbedeutsamen Straßen, für alle anderen Straßen nur in Ausnah- 
mefällen.

Bitte fahren Sie den winterlichen Verhältnissen angepasst.

Thomas Grün Wolfgang Seitz Günther Winkler
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister 1. Bürgermeister
Markt Bürgstadt Gemeinde Neunkirchen Gemeinde Eichenbühl

TV
HIFI
VIDEO
SAT

MEISTERBETRIEB

•  Digitales Fernsehen
•  Reparaturarbeiten
•  Rundum-Service

Streckfuß 30
63927 Bürgstadt
Tel. /Fax 0 93 71 - 6 81 92 
Mobil 01 71 - 7 576 184

Nur das Beste zum Feste ...
 Fünf gute Gründe
 für den Kauf eines Metz
 lcD-OlED Flat-TV
 c  Bestes Bild
 c Bester Ton
 c  Einfach zu bedienen
 c  Zeitloses Design
 c  Made in Germany

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
FROHE WEIHNACHTEN und ein gutes neues Jahr!
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Nachdruck – auch auszugsweise – mit Quellenangabe erwünscht. 
Bayerisches Landesamt 
für Statistik 
Nürnberger Str. 95
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Stabsstelle Präsidialbüro, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Nürnberger Str. 95
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Pressesprecher: Gunnar Loibl
Telefon 0911 98208-6104, -6109
Fax 0911 98208-6115
E-Mail presse@statistik.bayern.de

www.statistik.bayern.de
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Fürth, den 5. Dezember 2017 

EVS 2018 - warum Selbstständige davon beruflich und 
privat profitieren
Landesamt für Statistik sucht insbesondere noch Haushalte mit Selbstständigen in 
Bayern, die gegen eine Geldprämie von mindestens 85 Euro an der Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe 2018 teilnehmen

Daten sind die notwendige informationelle infrastuktur 
für eine moderne leistungsfähige gesellschaft. um die 
Lebensverhältnisse und Veränderungen im Konsum-

verhalten der Bürger in Bayern korrekt widerspiegeln zu können, muss die 
Einkommens- und Verbauchsstichprobe (EVS) alle fünf Jahre aktualisiert 
werden. 2018 ist es wieder soweit! Selbstständige profitieren von einer Teil-
nahme an der Erhebung gleich doppelt: aus beruflicher und privater Sicht.

Ziel der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) ist es, zuverlässige Daten 
über die Lebensverhältnisse  und das Konsumverhalten der gesamten Bevölkerung in 
Deutschland zu gewinnen. Die Ergebnisse der EVS sind somit eine vereinfachte Be-
schreibung komplexer Massenphänomene in Zahlen und Fakten, die als Grundlage 
für rationale unternehmerische Entscheidungen benötigt werden. Um als Entschei-
dungsträger im Berufsleben auf eine solide Datenbasis zurückgreifen zu können, ist 
es wichtig, dass sich auch die Selbstständigen in ausreichender Zahl an der EVS 
beteiligen. Privat profitieren die Teilnehmer der EVS von einem ausführlichen Über-
blick über ihre privaten Ausgaben. Viele Selbstständige stellen sich  die Frage, wie 
sie Rücklagen für schlechte Monate oder für die Altersvorsorge bilden können. Oder 
wie hoch ihre privaten Fixkosten sind, die sie bedienen müssen. Die Beteiligung an 
der EVS kann ihnen dabei helfen, diese Fragen zu beantworten.

Kommen Sie als Teilnehmer in Frage? Um auch 2018 wieder repräsentative Daten 
für die Wirtschaft bereitstellen zu können, suchen wir vor allem noch Haushalte in 
denen Selbstständige leben. Egal ob Sie mit anderen Personen zusammen oder al-
leine leben, keine oder mehrere Kinder haben, jung oder alt sind, als Arzt, Rechtsan-
walt, Unternehmensberater, Fotograf, Journalist oder Freelancer z.B. in Würzburg,
Bayreuth, Nürnberg, Landshut oder München leben und wofür Sie Ihr Geld ausgeben 
- wir freuen uns über Ihre Teilnahme! 

Wir schützen Ihre Daten! Bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik ist der Daten-
schutz umfassend gewährleistet. Geheimhaltung und Datenschutz haben für uns 
oberste Priorität. So gilt für die EVS, wie auch für alle anderen amtlichen Erhebun-
gen, das Rückspielverbot, d.h. das Finanzamt, andere Behörden oder Dritte haben 
keinerlei Zugriff auf Ihre persönlichen Angaben. Alle Angaben werden von uns selbst-
verständlich streng vertraulich behandelt und völlig anonym nur für statistische Zwe-
cke verwendet.

Wenn Sie mitmachen möchten, gehen Sie am besten direkt auf die Internetseite der 
EVS: www.evs2018.de. Hier finden Sie detaillierte Informationen und ein Teilnahme-
formular für die EVS 2018 sowie ausgewählte Ergebnisse der EVS 2013. Haben Sie 
darüber hinaus noch Fragen? Rufen Sie uns einfach unter unserer kostenfreien Ruf-
nummer 0800 - 57 57 001 an. Sie können sich auch per E-Mail 
(evs2018@statistik.bayern.de) an das Bayerische Landesamt für Statistik wenden. 
Wir helfen Ihnen gerne weiter und freuen uns über Ihre Beteiligung an der EVS 2018. 

Pressemitteilung
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Pressemitteilung

frischer fisch
aus Bremerhaven!

DER FISCHMANN KOMMT:

JEDEN MITTWOCH

in BüRgSTADT
am ROSENgARTEN

von 14.45 - 15.45 Uhr

in EICHENBüHL
am Dorfplatz

von 16.00 - 16.40 Uhr

Fischereihafen-Direktverkauf
Fischfeinkost Holzapfel

Bremerhaven
Tel. 01 51 / 18 53 25 25

Prinzenpaarproklamation
am Sonntag, 14. Januar 2018 um 14.11 Uhr

im Foyer der Mittelmühle
Die Prunksitzungen finden am 26. Januar und 27. Januar 2018 

in der Mittelmühle Bürgstadt statt!
Bitte beachten: Kartenvorverkauf am 13. Januar 2018,

um 13 Uhr vorher Nummernausgabe, ab 14 Uhr Kartenvorverkauf
(pro Nummer max. 12 Karten)

Auf euren Besuch freut sich der
Carneval-Club Concordia Bürgstadt e.V.

am Sa., 13. Januar 2018 ab 16 Uhr
am So., 14. Januar 2018 ab 11 Uhr

Einladung zum Schlachtfest
im CCC-Vereinsheim am Schwimmbad
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MERKBLATT

zur „Handwerkerregelung“

Kommunale Abfallwirtschaft

©
La

nd
ra

ts
am

t M
ilt

en
be

rg
 

M
B

_A
bf

W
_H

an
dw

er
ke

rr
eg

el
un

g/
 S

ta
nd

: 0
4/

20
17

1

Vollzug des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, der nachweisverordnung und der Anzeige- und Erlaubnis-
verordnung; Entsorgung gefährlicher Abfälle durch Handwerksbetriebe in kleinen Mengen

Was ist unter der „Handwerkerregelung“ zu verstehen?

Um den Aufwand bei der Nachweisführung für kleine und mittelständische Handwerksbetriebe in Grenzen zu 
halten, wird in Bayern bei der Nachweisführung über die Entsorgung gefährlicher Abfälle folgende Regelung 
(Handwerkerregelung) seitens des LfU‘s akzeptiert:

Handwerksbetriebe, z.B. Dachdecker, Fensterbauer, Zimmererbetriebe, Schreinereien, sonstige bauausfüh-
rende Firmen und Dienstleister, dürfen diejenigen nachweispfl ichtigen Abfälle, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
an eigenen wechselnden Baustellen anfallen, zunächst zu ihrem Betriebssitz mitnehmen und dort vorüberge-
hend lagern und müssen bis zum Betriebshof weder Nachweise (EN/SN) noch Begleitscheine hierfür erstellen. 
Dies gilt aber – bezogen auf die einzelne Baustelle - lediglich für Kleinmengen (d.h. Mengen unterhalb der 
Nachweisgrenze von 2 t/a des § 2 Abs. 2 Satz 1 NachwV) an Abfällen. 
Weiterhin gilt hier die Einschränkung, dass für die Summe aller Abfälle von Baustellen des Handwerksbe-
triebs eine Gesamtmenge von max. 20 t pro Kalenderjahr und Abfallart nicht überschritten werden darf. Bei 
Einhaltung dieser beiden Vorgaben (einzelne Baumaßnahme < 2 t Abfall und Summe der Abfälle aller Klein-
baustellen < 20 t, jeweils bezogen auf eine Abfallart) beginnt die abfallrechtliche Nachweisführung erst ab dem 
Betriebshof des Handwerksbetriebs, entweder mittels eines Sammelnachweises eines beauftragten Einsamm-
lers oder mittels eines Einzelentsorgungsnachweises (EN). Dabei ist im EN als Abfallanfallstelle (Ziffer 1.8 der 
verantwortlichen Erklärung) nicht der eigentliche Entstehungsort der Abfälle (jeweilige Baustelle), sondern der 
Betriebssitz des Handwerksbetriebes genannt. 
Wird die Abfallmenge von 2 t je Anfallstelle bzw. Baumaßnahme überschritten, so ist die Führung eines Ent-
sorgungsnachweises (konkret für den Abfall der jeweiligen Baustelle; Abfallerzeuger im Nachweis ist dann der 
Auftraggeber der Baumaßnahme, wobei dieser einen Bevollmächtigten mit der Nachweisführung beauftragen 
kann, oder der Handwerksbetrieb, durch dessen Tun der Abfall anfällt, vgl. Rz. 70 - 72 der LAGA M 27) oder 
die Führung eines Sammelnachweises (Einsammler kann der Handwerksbetrieb oder auch ein Dritter sein; 
Die Mengengrenze von 20t/ Anfallstelle gem. § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV ist aber zu beachten) erforder-
lich. Die Nachweisführung beginnt in diesen Fällen damit bereits ab der jeweiligen Baustelle, nicht erst ab dem 
Betriebshof des Handwerksbetriebes.

Hinweis

Das LfU empfiehlt den betroffenen Handwerksbetrieben, sich im Vorfeld derartiger Bau- und Abbruchmaßnah-
men, bei denen voraussichtlich gefährliche Abfälle in einem Umfang von < 20 t je Abfallart anfallen und somit 
eine Entsorgung mittels Sammelentsorgungsnachweis möglich wäre, mit einem gewerblichen Entsorgungsbe-

2

trieb (d.h. mit einem Inhaber eines entsprechenden Sammelentsorgungsnachweises für die Abfälle der AVV-
Nrn. 170204*, 170303*, 170603* oder 170605*) darauf zu verständigen, dass dieser bereits an der Baustelle 
eine Mulde bereitstellt, in der die betreffenden Abfälle gesammelt werden. Somit würde die Nachweisführung 
bereits ab dem Entstehungsort der Abfälle gem. den Vorgaben der NachwV erfolgen und der Handwerksbe-
trieb würde nur noch geringfügige Mengen an Abfällen von Kleinstbaustellen, bei denen sich eine Zur-Verfü-
gung-Stellung einer Abfallmulde an der Anfallstelle objektiv nicht lohnt, mit zu sich auf den Betriebshof neh-
men. Die zu erstellenden Übernahmescheine bei der Nutzung eines Sammelentsorgungsnachweises bereits 
ab der Baustelle sollten bei den Angaben zum Abfallerzeuger wie folgt ausgefüllt werden:

 Bei Erzeugern von Kleinmengen (d.h. < 2 t je Anfallstelle) kann das Feld „Erzeugernummer“   
  frei bleiben, im Feld „Abfallerzeuger“ ist dann der Auftraggeber des Handwerksbetriebs und somit  
  die eigentliche Anfallstelle aufzuführen.

  Bei Erzeugern mit einem anfallenden Abfall von > 2 t und < 20 t je Anfallstelle sollte sich der mit 
seiner Adresse bei den Erzeugerdaten eintragen, sofern bereits eine Erzeugernummer für die Anfall-
stelle vorhanden ist. Erst wenn dies nicht der Fall ist, sollte sich der beauftragte Handwerksbetrieb
mit seiner Erzeugernummer (d.h. mit derjenigen des Betriebsstandortes) und seiner Firmenanschrift 
bei den Erzeugerdaten einschreiben, dann jedoch zwingend mit der Ergänzung der eigentlichen 
Anfallstelle und des Auftraggebers unter dem Feld „Frei für Vermerke“, da ansonsten bei einer Regis-
terabfrage durch die zuständige Behörde u.U. recht bald die Mengenschwelle von 20t je Abfallart und 
Anfallstelle des § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 NachwV überschritten wäre und der Handwerksbetrieb sich 
dann gegenüber seiner Überwachungsbehörde ob des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit nach § 69 
Abs. 2 Nr. 12 KrWG rechtfertigen müsste.

Auf die Bestimmungen zur Erlaubnispfl icht für Sammler, Beförderer, Händler und Makler von gefährlichen 
Abfällen (§ 54 KrWG), die Pfl icht zur Anzeige der Beförderung und Sammlung von Abfällen (§ 53 KrWG) und 
gegebenenfalls darüber hinaus bestehende Genehmigungserfordernisse für die Annahme und Lagerung der 
Abfälle (baurechtliche, wasserrechtliche, immissionsschutzrechtliche und abfallrechtliche Vorgaben) wird er-
gänzend hingewiesen (Zuständigkeit in Bayern: Kreisverwaltungsbehörden).

Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt, Stand April 2017

Anmeldung von Abfällen

Grundsätzlich sind Abfälle vor der Anlieferung anzumelden, wenn eine zu erwartende Jahresmenge von   
2 Tonnen überschritten wird. Eine Anmeldung ist erforderlich um prüfen zu können, ob der Landkreis diese 
Abfälle überhaupt annehmen darf und wenn ja, welcher Entsorgungsweg zu wählen ist. Unabhängig von   
der Menge ist Altholz grundsätzlich vorab anzumelden. 

Ausgenommen von der Anmeldung sind u.a. hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Sperrmüll, Altschrott, Altpa-
pier, Reifen, Grünabfälle, Elektroaltgeräte (ausgenommen: Elektrohändler).

Für die Abfallanmeldung hat die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises unter http://www.landkreis-mil-
tenberg.de/Energie,Natur-Umwelt/Abfallwirtschaft/Formulare.aspx das Formblatt „Anmeldung von Abfällen zur 
Entsorgung“ bereitgestellt.

Bitte wenden Sie sich mit Ihren Fragen an die zuständige Sachbearbeiterin bei der    
Kommunalen Abfallwirtschaft des Landkreises Miltenberg, Tel. 09371 501-387 oder an die
Staatliche Abfallbehörde beim Landratsamt Miltenberg, Tel. 09371 501-274 oder -275.
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Das landratsamt Miltenberg informiert
Müllabfuhr im Winter: Tipps für Bürgerinnen und Bürger

Die Müllabfuhr im Winter ist für die Müllwerker stets eine Herausforderung. Die 
Kommunale Abfallwirtschaft gibt den Bürgern deshalb Tipps, wie man zum einen 
den Müllwerkern die harte Arbeit im Winter erleichtern kann und zum anderen, 
wie man im Winter seine Abfälle am besten entsorgen kann.

So sollte man darauf achten, dass die Abfälle in der Biotonne nicht festfrieren, so 
z. B. durch das Eingeben von Papier auf den Boden der leeren Tonne. Die Abfallge-
fäße sollten erst morgens, spätestens um 7 Uhr bzw. 6 Uhr im Altstadtbereich von 
Miltenberg herausgestellt werden, um das Festfrieren von Abfällen zu vermeiden. 
Sie sollten zudem an leicht zugängliche Stellen gestellt werden und nicht hinter 
die höchsten Schneehaufen. Bei Schneefall sollten die Bürger daran denken, dass 
die Abfallgefäße und bei Sperrmüllabfuhr auch diese Abfälle von den Müllwerkern 
zu sehen sein müssen.

Bitte beachten Sie, dass Müllfahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen 
im Gegensatz zu PKW‘s manche Straßen nicht anfahren können. Straßen, die für 
Müllfahrzeuge nicht anfahrbar sind, werden nicht wiederholt angefahren. Abfäl-
le können in diesen Straßen erst bei der nächsten regulären Abfuhr der entspre-
chenden Abfallfraktion geholt werden. Abfälle müssen deshalb wieder von der 
Straße zurückgeholt werden, wenn sie abends noch nicht abgeholt wurden. Die 
Abfuhrfirmen melden betroffene Straßen der Landkreisverwaltung. In Straßen, die 
nicht angefahren werden konnten, sind bei der nächsten regulären Abfuhr aus-
nahmsweise Beistände erlaubt. Restmüll sollte dann in geeigneten Müllsäcken 
bereitgestellt werden, für Bioabfälle sollten Papiersäcken oder Kartons verwendet 
werden. Altpapier kann gebündelt oder in Kartons verpackt bereitgestellt werden. 
In diesen Fällen müssen keine gebührenpflichtigen Restmüll- oder Grüngutsäcke 
verwendet werden. Für Bioabfall und Altpapier dürfen keinesfalls Kunststoffsäcke 
verwendet werden. Dies gilt aber nicht für Sperrmüll, Altholz, Altschrott und Elek-
tronikschrott.

Bitte beachten Sie, dass die Regelung nur bei winterlichen Verkehrsbehinde-
rungen, nicht aber bei festgefrorenen Abfällen gilt.

Die Landkreisverwaltung bittet um Verständnis, dass es vorkommen kann, dass 
morgens das Bioabfallfahrzeug eine Straße nicht anfahren kann, das Fahrzeug, das 
gelbe Säcke einsammelt, nachmittags jedoch problemlos fahren kann. Sollten gan-
ze Ortsteile aufgrund winterlicher Verhältnisse nicht angefahren werden können, 
werden gefundene Lösungen ortsüblich über die Gemeinden bekannt gegeben.

Bitte verzichten Sie auf unnötige Anrufe im Landratsamt und den Entsorgungsun-
ternehmen, wenn die Müllabfuhr im Winter nicht zur gewohnten Zeit kommt. Bitte 
warten Sie erst den ganzen Arbeitstag ab.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass das wiederholte Anfahren von nicht befahr-
baren Straßen der Umwelt schadet, das Unfallrisiko erhöht und zu Verzögerungen 
der Müllabfuhr in anderen Straßen und Gemeinden führt. Zudem kann es auch bei 
der Müllabfuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen generell zu Behinderungen 
und Verzögerungen je nach Höhenlage der Gemeinde kommen.

Diese Regelungen sind erforderlich, um auch im Winter die Abfallentsorgung 
aufrechterhalten zu können.

Bitte unterstützen Sie die Müllwerker bei ihrer harten Arbeit im Winter. 

*  *  *

Wir öffnen unsere Weinstube
vom 27. 12. 2017 bis 07. 01. 2018 täglich ab 12 Uhr.

(Silvester bis 17 Uhr) Neujahr geöffnet!

Nächster Häckerwirtschaftstermin: 01.03.2018 – 15.03.2018

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!

Familie Erhard Hofmann
Erfstraße 5 z 63927 Bürgstadt z Nähe Schwimmbad

Bürgstadt • Am Bischof 10  Tel. 0 93 71 / 6 77 64  • Fax: 0 93 71 / 6 99 29
Mobil: 01 70 / 2 38 90 86 • www.malerwachtel.de

Allen Kunden, Freunden und Bekannten
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr !
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WEIHNACHTEN 2017
„Ein Jahr zählt mit so vielen Tagen, wie man genutzt hat.“

(G. B. Shaw, Nobelpreisträger)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

so hoffen wir im wahrsten Sinn des obigen Zitates, dass Sie im vergangenen Jahr Ihre 
Zeit sowohl privat als auch beruflich effektiv und wirkungsvoll nutzen und vielleicht 
sogar schöne Erfolge feiern konnten. Auch wir als Ihre Bürgermeister mit unseren je-
weiligen Gemeinderäten waren wieder bemüht, für Sie als Einwohner und Mitbürger 
positive Entscheidungen für das Gemeinwohl und v. a. für die Zukunft unserer Kom-
munen zu treffen, auch wenn die äußeren und finanziellen Umstände uns dies nicht 
immer einfach machen. 

Mit diesen Gedanken neigt sich das Jahr dem Ende zu, und so ist es uns als Bürger-
meistern wichtig, uns nicht nur zur Adventszeit mit obigen Gedanken zu befassen. Vor 
allem ist es angebracht, sich bei allen zu bedanken, die durch ihr Wirken und Tun zur 
Entwicklung unserer Gemeinde beigetragen haben.

So danken wir:

•  unseren Vereinen und Verbänden und allen ehrenamtlich Tätigen
 für ihren Einsatz zum Wohle der Gemeinschaft

•  allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Verwaltungen,
 Kindergärten, Schulen und Bauhöfen, im Bürgerzentrum, in
 den gemeindlichen Wäldern und in der EMB GmbH & Co. KG
 für ihr Engagement im Dienste aller

•  den freiwilligen Feuerwehren und allen weiteren Hilfsorga-
 nisationen für ihre stete Hilfs- und Einsatzbereitschaft

•  allen gewählten Volksvertretern in den Gemeindegremien,
 die der Gemeinschaftsversammlung und dem Zweckverband
 zur Wasserversorgung der Erftalgruppe für die vertrauensvolle Zusammenarbeit

•  allen Bürgerinnen und Bürgern für das immer wieder gezeigte und entgegenge-
brachte Vertrauen in die Entscheidungen der Ratsgremien, in unsere Arbeit und ihr 
Verständnis.

„Ein Jahr zählt mit so vielen Tagen, wie man nutzen wird.“ – Nehmen wir deshalb 
auch im neuen Jahr die voran stehenden Worte – in Angleichung – als Grundlage un-
seres Handelns und blicken weiterhin optimistisch in die Zukunft, um eben möglichst 
viele Tage bestens zu nutzen, für unsere gemeindlichen Vorhaben, für die Zufriedenheit 
der Bürgerschaft und für unsere lebenswerten Kommunen.

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern ein friedvolles und gesegnetes Weih- 
nachtsfest und für das Jahr 2018 alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.

        Ihre Bürgermeister

 Thomas Grün                  Wolfgang Seitz                 Günther Winkler
Markt Bürgstadt      Gemeinde Neunkirchen             Gemeinde Eichenbühl

 

Die Fahrschule Manfred Helmstetter bietet:
kostengünstige, freundliche, kompetente

Führerscheinausbildung in allen Klassen.
Laufend Aufbauseminare ASF 400,-- E

Beratung und Anmeldung jeweils Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr
in der Fahrschule Manfred Helmstetter, Martinsgasse 2, Bürgstadt.

Tel. 0 93 72 / 94 95 743  •  Auto:  01 71– 46  49 365

Beratungsstelle für seelische Gesundheit
und lebenskrisen in Miltenberg

Sozialpsychiatrischer Dienst der AWO Unterfranken e.V.
Brückenstraße 19, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371/80325, E-Mail: spdi-miltenberg@awo-unterfranken.de

Tageszentrum für seelische Gesundheit und Artrio-Hofcafé
Bischoffstraße 6, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  8 -16 Uhr, Fr.  8 -14 Uhr
Tel. 09371-660188, E-Mail: tageszentrum-miltenberg@awo-unterfranken.de

Betreutes Wohnen
Bischoffstraße 8, Miltenberg, Öffnungszeiten:  Mo. – Do.  9 -16 Uhr, Fr.  9 -14 Uhr
Tel. 09371-668400, E-Mail: bew-miltenberg@awo-unterfranken.de
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Mal wieder richtig abtauchen mit 
Geschenkgutscheinen von der EMB!
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Herzlichen Dank
sagen wir allen, die uns zur

goldenen Hochzeit
mit Glückwünschen, Geschenken und Anrufen erfreut haben.
Einen ganz besonderen Dank für die Panflötenbegleitung von Felix Breunig 
im Dankgottesdienst.

Bürgstadt, im November 2017    Heidrun und Karl Helmstetter

  Hans Söser, Hauptgeschäftsstelle für Deutsche Vermögensberatung
  Fleckenwiese 4, 63930 Umpfenbach  •  Tel. 0 93 78 / 418 •  Mobil: 01 71/3 31 84 18
  Telefax:  0 93 78 / 99 73 60 • E-Mail: hans.soeser@dvag.de • www.dvag.de/hans.soeser

Ein frohes Weihnachtsfest
und ein erfolgreiches Jahr 2018

wünsche ich allen meinen
Kunden, Freunden und Bekannten.
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IHNEN VON HERZEN EINE GNADENREICHE ADVENTSZEIT, EIN SEGENREICHES

WEIHNACHTSFEST UND FÜR DAS NEUE JAHR 2018 GOTTES SEGEN UND GELEIT.   
Dienstag 19.12.
Mainbullau 6:15 Stille Zeit vor Gott 
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian

Mittwoch 20.12.
Breitendiel 6:00 Rorate bei Kerzenlicht, anschließend Frühstück im PGH 
Miltenberg 6:30 Rorate - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 14:30 Messfeier im Klinikum in Miltenberg 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 21.12.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 9:30 Weihnachtskonzert der Grund- und Mittelschule Bürgstadt
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Mainbullau 18:00 Atempause 
Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Lichtermesse - Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:30 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe

Freitag 22.12.
Bürgstadt 6:00 Rorate mit Kerzenlicht (Bitte Kerze mit Wachsschutz mitbringen) 

mitgestaltet: weihnachtliche Saitenmusik der Familie Weigl  
(f. Rudolf und Hilda Schwab (Leg.) / f. Familien Meisenzahl und Tausch 
(Leg.) / f. Rosa und Alfred Meisenzahl und Angehörige / f. die Lebenden 
und Verstorbenen der Familien Schwarz und Sacher / f. Pfarrer Bernhard 
Haaf / f. Franz und Melanie Weigl und Eugen und Irmgard Reichert / f. 
Verstorbene der Familien Tausch und Holl / f. Georg und Irmgard Detsch 
und Angehörige. / f. Rita Leers, Tom Leask und Roland Schwing) 

im Anschluss Frühstück im Pfarrsaal 
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit 
Bürgstadt 18:00 Beichtgelegenheit

Samstag 23.12.
Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz/Beichtgelegenheit
Bürgstadt 18:30 Vorabendmesse (f. Anna Maria Voitländer (Leg.) / f. Margareta Rosa 

Albert (Leg.) / f. Josef, Berta, Elfriede und Edgar Frosch und Angehörige 
der Familie Büttner / f. Alfred Breitfeld und verst. Angehörige) 

2017/2018

Sonntag 24.12. 4. ADVENT - Adveniat - 
Bitte Opferkästchen für Kindermissionswerk abgeben. 

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Breitendiel 15:00 Krippenfeier am Heiligen Abend 

KJG: ab 15 Uhr Alte-Leute-Singen

Bürgstadt 15:30 Kinderkrippenfeier für alle Kindergartenkinder und 
Grundschüler - Pfarrkirche

Miltenberg 16:00 Kinderkrippenfeier am Heiligen Abend für alle 
Kindergartenkinder und Grundschule - Pfarrkirche 

Bürgstadt 17:30 Jugendgottesdienst am Heiligen Abend (nach Meinung der 

Stifter / f. leb. und verst. Angehörige der Familie Josef Walter / f. Otto Mai,
Eltern und Schwiegereltern / f. Dirk Langer, Familie Dosch und lebende 
und verstorbene Angehörige / f. Paula und Ewald Zöller und Eltern / 
f. Luise Graßmann, Eltern und Schwiegereltern / f. Luitpold und Rosa 
Helmstetter, Josefine und Eduard Schmitt) 

Mainbullau 18:00 Christmette mit Krippenspiel 
Wenschdorf 18:00 Christmette mit Krippenspiel 
Miltenberg 21:30 Musik zur Einstimmung auf die Christmette - Pfarrkirche 

Weihnachtliche Chor- und Orgelmusik 
Miltenberg 22:00 Christmette - Pfarrkirche 
Bürgstadt 22:00 Christmette, mitgestaltet durch Ensemble der Fränk. Rebläuse 

 (f. Josef Ruhmann und Anna Gabler / f. Hubert und Elsa Hofmann und 
Tochter Monika / f. Manfred Krug , Eltern und Schwiegereltern / f. Franz 
Bucher und Angehörige / f. die Verstorbenen der Familien Breunig und 
Gehrlich / f. Katharina und Josef Schlackl und Angehörige / f. Roman und 
Josefine Balles und Eugen und Hedwig Maier / f. Cenzi, Bruno, Georg und
Martin Heß und Angehörige) 

im Anschluss Glühweinausschank durch die Ministranten und 
musikalischer Gestaltung (MV Germania)

Breitendiel 22:00 Christmette 

Montag 25.12. HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN - WEIHNACHTEN
- Adveniat - Bitte Opferkästchen für Kindermissionswerk abgeben.

Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier, anschl. Hauskommunion (gemeldete Personen) 

(f. Franz Kirchgeßner / f. Elmar Scheuermann und Angehörige / f. Margit 
und Michael Speer und Verst. der Familien Fürst und Speer) 

Breitendiel 10:00 Messfeier 
Mainbullau 10:00 Messfeier 
Miltenberg 10:30 Messfeier in portugiesischer Sprache - Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:30 Vesper - Pfarrkirche 

Dienstag 26.12. HL. STEPHANUS
Miltenberg 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des 

Johannisweines - Pfarrkirche 
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Bürgstadt 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des 

Johannisweines (f. Gerdi Meisenzahl als 3. Seelengottesdienst / 

2. Seelenamt f. Klara Deckert / f. Hermann-Josef Hench, Eltern und 
Schwiegereltern / f. Dominic Helmstetter / f. Monika Erbacher und Alois 
Urbas / f. Alfred und Greta Hess, sowie Albin und Regina Fath / f. Gabi 
Mai, Herbert Bachmann und Familie Franz Kling / f. Erwin Schmitt / 
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f. Lebende und Verstorbene der Familie Leo Helmstetter und Max Schulz /
f. Alfred Popp, Eltern und Schwiegereltern und verst. Angehörige / 
f. Manfred Balles / f. Willibald Schenk und Angehörige) 

Wenschdorf 10:00 Messfeier mit Kindersegnung und Segnung des 
Johannisweines 

Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 
Gemeindezentrum 

Mittwoch 27.12. HL. JOHANNES
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 

Donnerstag 28.12. UNSCHULDIGE KINDER
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 
Bürgstadt 18:30 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe

Freitag 29.12.
Miltenberg 9:00 Messfeier - Pfarrkirche 

Samstag 30.12.
Miltenberg 17:00 Messfeier in polnischer Sprache, davor Beichte - 

Gemeindezentrum 
Miltenberg 18:00 Beichtgelegenheit - Pfarrkirche 
Miltenberg 18:30 Vorabendmesse - Pfarrkirche 

Sonntag 31.12. FEST DER HEILIGEN FAMILIE
Miltenberg 16:00 Messfeier zum Jahresschluss - Maria Regina 
Miltenberg 17:00 Jahresschlussandacht 
Bürgstadt 17:00 Messfeier zum Jahresschluss (f. verst. Dekan Norbert Schmitt 

(Leg.) / f. Heinrich und Rita Albert (Leg.) / f. Franz und Maria Kirchgeßner 
und Söhne / f. Eugenie Helmstetter / zur Danksagung) 

Breitendiel 17:00 Messfeier zum Jahresschluss 
Wenschdorf 17:00 Messfeier zum Jahresschluss 
Miltenberg 22:00 Silvesterkonzert 
Mainbullau 22:00 offene Kirche im Kerzenschein 
Bürgstadt 23:45 bis 0:15 Uhr stille Anbetung

2018

Montag 01.01. HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA
Miltenberg 10:00 Messfeier - Pfarrkirche 
Miltenberg 17:00 ökum. Gottesdienst 
Bürgstadt 18:30 Messfeier - Pfarrkirche (f. Johann und Hildegard Hanel (Leg.) / 

f. Johanna Hench und Angehörige (Leg.) / f. Lebende und Verstorbene der
Familien Helmstetter und Lambertz / f. Alfred Popp, Eltern und 
Schwiegereltern und verst. Angehörige / f. Bruno, Cenzi, Georg und Martin
Heß und Angehörige) 

Mittwoch 03.01.
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Breitendiel 18:30 Messfeier 

Donnerstag 04.01.
Miltenberg 17:00 Rosenkranz in der Fatimakapelle 

Bürgstadt 17:00 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe 
anschließend Aussetzung und eucharistische Anbetung

Miltenberg 18:00 Rosenkranz um Priester- und Ordensberufe - Gemeindezentrum
Miltenberg 18:30 Messfeier - Gemeindezentrum 

Freitag 05.01.
Bürgstadt keine Hauskommunion

Miltenberg 16:00 Messfeier - Maria Regina 
Mainbullau 18:30 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger

Samstag 06.01. ERSCHEINUNG DES HERRN
- Afrikanische Mission - 

Miltenberg 8:30 Messfeier für Lebende und Verstorbene der 
Fünfwundenbruderschaft - Klosterkirche 

Miltenberg 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger - Pfarrkirche 
Bürgstadt 10:00 Messfeier als Familiengottesdienst mit Aussendung der 

Sternsinger (f. Josef und Maria Lindner und Rosemarie und Paul 

Lindner (Leg.) / f. Hermann und Rosa Hofmann / f. Ludwig Streun und 
verst. Angehörige / f. die Verstorbenen der Familien Hofmann und 
Ackermann / f. Irene und Gernot Mai / f. Gerhard Fischar und verst. 
Angehörige / f. Martin Adolf / f. August und Hilde Helmstetter und Sohn 
Günter / f. Albert Gehrig und Angehörige / f. Ella und Karl Herrmann / 
f. Familie Alfons und Gertrud Berthold und Angehörige / f. Christa Mai und
Sylvia Munz / f. Willi und Else Karch / f. Liesel Hofmann und verst. 
Angehörige) 

Breitendiel 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger 

Sonntag 07.01. TAUFE DES HERRN
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Bürgstadt 10:00 Wort-Gottes-Feier
Wenschdorf 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger 
Miltenberg 16:00 Orgelkonzert zum Beschluss der Weihnachtszeit 
Bürgstadt 16:00 Rosenkranz an der Stutzkapelle
Miltenberg 18:30 Messfeier (Dekanatsmesse) - Pfarrkirche 

Montag 08.01.
Miltenberg 15:00 Rosenkranz - Klosterkirche 
Miltenberg 18:30 Messfeier - Pfarrkirche 

Dienstag 09.01.
Miltenberg 8:00 Go(o)d morning Morgenimpuls - Jugendhaus St. Kilian
Bürgstadt 18:00 Rosenkranz
Bürgstadt 18:30 Messfeier für die Verstorbenen des Monats Dezember (f. Leb. 

und Verst. des Schuljahrgangs 1927/28 (Leg.) / f. Alfred und Dorothea 
Romatschke und Familie (Leg.) / f. Margareta Rosa Albert (Leg.)) 

Mittwoch 10.01.
Miltenberg 10:00 Messfeier - Maria Regina 
Miltenberg 14:30 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung im Klinikum in 

Miltenberg 
Miltenberg 18:30 Stille eucharistische Anbetung - Gemeindezentrum 
Wenschdorf 18:30 Messfeier 

Herr Pfarrvikar Bernd Winter ist von 4. bis 7. Januar 2018 auf einer Jugendfahrt und
Herr Pfarrvikar Bede von 1. bis 31. Januar 2018 in Urlaub. Wichtige Dinge bitte im Vorfeld
besprechen. Danke.
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Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  .•..Mo...9..–.11.Uhr..•..Fr..15..–.17.Uhr

Rufnr.:..Pfarrbüro.Bürgstadt............................. 21.44 Mail:.pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

. Telefax:.. .........................................94.77.31

 Pfarrer.Jan.Kölbel........................6.50.09.90. Mail:.jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrvikar.Bernd.Winter..................66.01.95. Mail:.bernd.winter@bistum-wuerzburg.de
   Sprechzeit:  Donnerstag 9-10 Uhr im Pfarrhaus Bürgstadt
    oder nach Vereinbarung
 Pfarrvikar.Bede.Nwadinobi.............94.77.30 Mail:.bedemoore2000@gmail.com
 Past.-Ref..Marcus.Schuck............6.69.58.79. Mail:.marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref..Maria.Krines...............6.50.09.94. Mail:.maria.krines@bistum-wuerzburg.de
. Michael.Bailer.............................6..50..09..96. Mail:.michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Kirchenmusiker und Dekanatskantor, Sprechzeit: Dienstag bis Freitag 10  –12 Uhr sowie nach Vereinbarung

 Praktikant.Florian.Grimm....09373.5290083. Mail:.floriangrimm82@gmail.com

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl des Pfarrgemeinderates gesucht!
Am 25. Februar 2018 wird ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Kanditatenboxen und
Karten für Vorschläge stehen in der Kirche und Pfarrbüro bereit. Fällt Ihnen jemand ein,
der im Pfarrgemeinderat mitarbeiten könnte, tragen Sie bitte den Namen auf der Karte ein
und werfen diese in die Box.

KJG: Samstag, 13.01.2018 ab 8 Uhr Christbaumsammlung - Bitte Bäume abgeschmückt 
und gut sichtbar an den Straßenrand stellen.

Sebastianus-Bruderschaft
Nach Dreikönig liegen am Eingang der Kirche die „Sebastianus-Bruderschafts-Büchlein“ 
auf. Wer aufgenommen werden möchte, besonders eingeladen sind die Schülerinnen
und Schüler der 6. Klassen, hole sich ein solches Heft, schreibe auf die zweite Seite 
seinen Namen und gebe das Heft bis Freitag, 19. Januar 2018 in der Sakristei
ab oder werfe es einfach in den Briefkasten des Pfarrhauses.

Die Neuaufnahme erfolgt dann im Rahmen des Brudermontagsgottesdienstes am
Montag, 22. Januar 2018 um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche.

Wir freuen uns auf Euer Kommen.

Für die Sebastianus-Bruderschaft: Michael Schmitt, Brudermeister

Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:  Mo 9-11 Uhr  · Fr 15-17 Uhr  
Rufnr.: Pfarrbüro Bürgstadt.............................21 44 Mail: pfarrbei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de 

Fax.................................................94 77 31
Pfarrer Jan Kölbel…....................6 50 09 90 Mail: jan.koelbel@bistum-wuerzburg.de

Pfarrvikar Bernd Winter..................66 01 95 Mail: bernd.winter@bistum-weurzburg.de

       SPRECHZEIT: DONNERSTAG 9-10 UHR IM PFARRHAUS BÜRGSTADT ODER NACH 

          VEREINBARUNG

Pfarrvikar Bede Nwadinobi............94 77 30 Mail: bedemoore2000@gmail.com

Past.Ref. Marcus Schuck...........6 69 58 79 Mail: marcus.schuck@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Maria Krines..............6 50 09 94 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de

Michael Bailer............................6 50 09 96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de

Kirchenmusiker und Dekantskantor, Sprechzeit: Dienstag bis Freitag 10-12 Uhr, sowie nach Vereinbarung

Praktikant Florian Grimm...09373 5290083 Mail: floriangrimm82@gmail.com

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de

Danke
Es schmerzt sehr, einen guten Menschen zu
verlieren, aber es gibt uns Trost zu wissen,
dass so viele ihn gern hatten und schätzten.

Deshalb danken wir für die tröstenden Worte –
gesprochen oder geschrieben –, für die Blumen
und die Zuwendungen zur Grabgestaltung und der
zahlreichen Teilnahme auf seinem letzten Weg.

Unser besonderer Dank gilt:

–  dem Markt Bürgstadt für den ehrenden Nachruf
–  den ehemaligen Kollegen und Kolleginnen des 

Bauhofs und des Rathauses Bürgstadt
–  Herrn Bürgermeister Thomas Grün für seine 

bewegende Rede
–  dem Jahrgang 1939/40
–  Pfarrvikar Bede Nwadinobi und Frau Zoidl
 für die würdevolle Gestaltung der Trauerfeier
–  der Sebastianus-Bruderschaft mit Fahnenträger 

Günter Pagio
–  dem Klinikum Aschaffenburg für die
 medizinische Versorgung der letzten Tage
–  der Gärtnerei Kling, Bürgstadt für die Gestaltung 

des Blumenschmucks
–  den Bestattern von Leo Kraus, Aschaffenburg
 für die würdevolle Gestaltung des Begräbnisses

 Im Namen aller Angehörigen:
 Renate Balles mit Moni und Udo

Manfred
Balles
† 7. 11. 2017

Bürgstadt,
im Dezember 2017

Die Zeit ist wie ein fahrender Zug!
Es nützt gar nichts, im Zug auf und ab zu gehen,
um früher anzukommen.
Die Zeit geht von selbst weiter.
Unsere Aufgabe ist es, ganz in der Gegenwart zu stehen.
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Der Naturschutzbund Deutschland e. V. (NABU) gibt Tipps
zur Winterfütterung der Vögel

Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit hat nicht nur in Deutschland eine lange Tradition. Es 
ist bei vielen Vogelfreunden beliebt und von Beginn an auch in unserem Verband veran-
kert. An Futterstellen lassen sich die Tiere aus nächster Nähe beobachten. So ist das Füttern 
nicht nur ein Naturerlebnis, sondern vermittelt zudem Artenkenntnis. Das gilt besonders für 
Kinder und Jugendliche, die immer weniger Gelegenheit zu eigenen Beobachtungen und 
Erlebnissen in der Natur haben. Die meisten engagierten Naturschützer haben einmal als 
begeisterte Beobachter am winterlichen Futterhäuschen begonnen.

Der NABU empfiehlt die Vogelfütterung deshalb als einmalige Möglichkeit für Naturerlebnis 
und Umweltbildung. Gleichzeitig sollte man die Vogelfütterung nicht mit effektivem Schutz 
bedrohter Vogelarten verwechseln, da von ihr fast ausschließlich wenig bedrohte Arten pro-
fitieren, die von der Natur so ausgestattet wurden, dass ihre Bestände auch durch kalte Win-
ter nicht dauerhaft reduziert werden. Der NABU sagt, worauf zu achten ist, um den Nutzen 
für die Vögel zu sichern und Freude an der Vogelfütterung zu haben.

Richtig füttern – so geht es:
Grundsätzlich ist eine Vogelfütterung vor allem im Winter aus umweltpädagogischer 
Sicht empfehlenswert. Dann kommen wesentlich mehr Vögel zur Futterstelle, und bei 
niedrigen Temperaturen ist es einfacher, für die notwendige Hygiene zu sorgen. So wird 
eine Übertragung von Salmonellen auf die Tiere verhindert. Typischerweise füttert man im 
Winter von November bis Ende Februar. Bei Frost oder Schnee werden besonders viele Vögel 
das Angebot annehmen.
Bei Fütterung oder Anbieten von Trink- und Badewasser im Sommer besteht die Gefahr der 
Infektion der Vögel mit Krankheitserregern wie Trichomonaden, die in größerer Zahl insbe-
sondere Grünfinken befallen können. Gegen die in allen Fällen tödliche Krankheit helfen 
auch Hygienemaßnahmen wenig. Stellen Sie daher eventuelle Sommerfütterungen sofort 
bis zum nächsten Winter ein, sollten Sie kranke oder tote Vögel vorfinden.

Wählen Sie Futterspender (Futtersilos), bei denen die Tiere nicht im Futter herumlau-
fen und es mit Kot verschmutzen können. Auf diese Weise minimieren Sie die Übertra-
gung und Ausbreitung von Krankheitserregern. Außerdem verdirbt darin das Futter nicht. 
Futterspender müssen so gebaut und angebracht werden, dass das Futter auch bei starkem 
Wind, Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst verdirbt oder vereist. 
Geeignete Futtersilos sind „wartungsfrei“. Hier können Sie Futter für einen längeren Zeitraum 
anbieten. Sie müssen normalerweise nur vor und nach der Wintersaison gereinigt werden.

Sollten Sie dennoch herkömmliche Futterhäuschen verwenden, dann reinigen Sie die-
se regelmäßig mit heißem Wasser und legen Sie täglich nur wenig Futter nach. Aus 
hygienischen Gründen sollten Sie beim Reinigen Handschuhe tragen.

Wohin mit dem Futterspender? Platzieren Sie Futterspender an einer übersichtlichen Stel-
le, so dass sich keine Katzen anschleichen und Sie gleichzeitig die Vögel gut beobachten 
können. In einem angemessenen Abstand sollten jedoch nach Möglichkeit Bäume oder 
Büsche Deckung bei eventuellen Attacken von Sperbern bieten. Achten Sie darauf, dass in 

der Nähe befindliche Glasscheiben für die Vögel nicht zu tödlichen Fallen werden. Vermei-
den Sie Durchsichten oder Spiegelungen in Ihren Fenstern. Bekleben Sie gefährliche Schei-
ben von außen mit beliebigen Aufklebern oder Mustern. Alternativ können Futterstellen 
auch direkt an Fensterscheiben angebracht werden, da hier Kollisionen bei den kurzen An-
flugwegen wenig gefährlich sind.

Welches Futter eignet sich am besten? Als Basisfutter, das im Zweifel von fast allen Ar-
ten gefressen wird, eignen sich Sonnenblumenkerne. Bei ungeschälten Kernen fällt zwar 
mehr Abfall an, dafür verweilen die Vögel aber länger an Ihrer Futterstelle. Freiland-Futtermi-
schungen enthalten zusätzlich andere Samen unterschiedlicher Größe, die von unterschied-
lichen Arten bevorzugt werden.
Die häufigsten Körnerfresser an Ihrer Futterstelle sind Meisen, Finken und Sperlinge. Bei 
uns überwintern daneben auch Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, 
Amseln, Wacholderdrosseln oder Zaunkönig. Für sie kann man Rosinen, Obst, Haferflocken 
und Kleie anbieten in Bodennähe anbieten. Dabei ist darauf zu achten, dass dieses Futter 
nicht verdirbt. Es gibt spezielle Bodenfutterspender, die sich dafür besonders eignen.
Insbesondere Meisen lieben auch Gemische aus Fett und Samen, die man selbst herstellen 
oder als Meisenknödel kaufen kann. Achtung: Achten Sie beim Kauf von Meisenknödeln 
und ähnlichen Produkten darauf, dass diese nicht, wie leider noch häufig üblich, in Plastik-
netzen eingewickelt sind. Vögel können sich mit ihren Beinen darin verheddern und schwer 
verletzen. Keinesfalls sollte man salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln anbieten. 
Auch Brot ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt und schnell verdirbt.

Vogelfutter am Boden kann Ratten anlocken. Möchte man dies vermeiden, darf man kein 
Futter am Boden ausbringen und muss geeignete für Ratten nicht erreichbare Auffangtel-
ler unter den Futtersäulen anbringen, zumindest aber Futterreste unter den Futtersäulen 
täglich beseitigen. Reicht das nicht aus, und leben die Ratten mutmaßlich vor allem von 
Vogelfutter, müsste man die Fütterungen einstellen.

*  *  *
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Dienstag             19.12.                                                                                  

EICH 6:00 Roratemesse mit Kerzenlicht  
anschließend gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal

RICH 19:00 Messfeier

Mittwoch                20.12.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

Donnerstag           21.12.                                                                                   

GUGG 19:00 Roratemesse mit Kerzenlicht
SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                   22.12.                                                                                   

WIND 19:00 Roratemesse mit Kerzenlicht

4. Advent – Heiligabend4. Advent – Heiligabend

Sonntag                 24.12.                                                                                   

EICH 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde  

NEUN 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
HEPP 18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
SCHI 18:00 Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel 

(ohne Kommunionspendung)
UMPF 15:30 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)

18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
RIED 22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde

Hochfest der Geburt des HerrnHochfest der Geburt des Herrn

Montag                  25.12.                                                                                   

NEUN 8:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde
SCHI 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde

mit Segnung der Kinder

RICH 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde
mit Segnung der Kinder

HEPP 14:30 Weihnachtsandacht

2. Weihnachtstag2. Weihnachtstag

In allen Gottesdiensten Segnung der Kinder

Dienstag                26.12.                                                           Hl. Stephanus  

RIED 8:30 Messfeier
HEPP 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  

     gaststätte »Zum Hufeisen«
     Dorfstraße 8, 63928 Windischbuchen
     Telefon: 0 93 78 / 464
     Inhaber: Werner Reichert

Wir wünschen allen
unseren gästen
gesegnete Weihnachten
und ein frohes
neues Jahr 2018!

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.

Öffnungszeiten
an den Weihnachtsfeiertagen: 
Heiligabend geschlossen.
1. Feiertag geschlossen,
2. Feiertag geöffnet.
Silvester bis 22.00 Uhr geöffnet.
Neujahr geschlossen.

 

All meinen Kunden wünsche ich
ein schönes Weihnachtsfest,
alles Gute  für das Jahr 2018
und bedanke mich für
Ihr Vertrauen.

Ihre Lioba Tomedi 
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anschließend gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal

RICH 19:00 Messfeier

Mittwoch                20.12.                                                                                   
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Donnerstag           21.12.                                                                                   
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Freitag                   22.12.                                                                                   
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Sonntag                 24.12.                                                                                   

EICH 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde  

NEUN 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
HEPP 18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
SCHI 18:00 Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel 

(ohne Kommunionspendung)
UMPF 15:30 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)

18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
RIED 22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde

Hochfest der Geburt des HerrnHochfest der Geburt des Herrn

Montag                  25.12.                                                                                   

NEUN 8:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde
SCHI 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde

mit Segnung der Kinder

RICH 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde
mit Segnung der Kinder

HEPP 14:30 Weihnachtsandacht

2. Weihnachtstag2. Weihnachtstag

In allen Gottesdiensten Segnung der Kinder

Dienstag                26.12.                                                           Hl. Stephanus  

RIED 8:30 Messfeier
HEPP 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  

Dienstag             19.12.                                                                                  

EICH 6:00 Roratemesse mit Kerzenlicht  
anschließend gemeinsames Frühstück im Pfarrsaal

RICH 19:00 Messfeier
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EICH 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde  

NEUN 16:00 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)
HEPP 18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
SCHI 18:00 Wort-Gottes-Feier mit Krippenspiel 

(ohne Kommunionspendung)
UMPF 15:30 Kinderkrippenfeier (ohne Kommunionspendung)

18:00 Christmette für die Pfarrgemeinde
RIED 22:00 Christmette für die Pfarrgemeinde

Hochfest der Geburt des HerrnHochfest der Geburt des Herrn

Montag                  25.12.                                                                                   

NEUN 8:30 Messfeier für die Pfarrgemeinde
SCHI 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde

mit Segnung der Kinder

RICH 10:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde
mit Segnung der Kinder

HEPP 14:30 Weihnachtsandacht

2. Weihnachtstag2. Weihnachtstag

In allen Gottesdiensten Segnung der Kinder

Dienstag                26.12.                                                           Hl. Stephanus  

RIED 8:30 Messfeier
HEPP 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  
NEUN 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

mitgestaltet vom Gesangverein

UMPF 10:00 Messfeier

Donnerstag           28.12.                                 Fest der unschuldigen Kinder  

RIED 19:00 Messfeier  

Freitag                   29.12.                                                                                     

HEPP 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Fest der heiligen FamilieFest der heiligen Familie

In allen Gottesdiensten Segnung des Johannisweines

Samstag                30.12.                                                                                   

SCHI 19:00 Messfeier
RICH 19:00 Messfeier

Sonntag                 31.12.                                                                                   

RIED 10:00 Messfeier
NEUN 10:00 Messfeier
EICH 18:00 Messfeier  
HEPP 18:00 Messfeier

Hochfest der Gottesmutter MariaHochfest der Gottesmutter Maria

Montag                  01.01.                                                                                   

UMPF 10:00 Messfeier

Dienstag                02.01.        Hl. Basilius d. Große u. Hl. Gregor v. Nazianz  

RICH 18:30 Rosenkranz
19:00 Messfeier
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NEUN 19:00 Messfeier

Donnerstag           04.01.                                                                                   

SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                   05.01.                                                                                   

In den Pfarreien EICH, NEUN und RIED

9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke
HEPP 18:30  Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Erscheinung des HerrnErscheinung des Herrn

In allen Gottesdiensten Aussendung der Sternsinger 

2
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RICH 18:30 Rosenkranz
19:00 Messfeier

Mittwoch                03.01.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

Donnerstag           04.01.                                                                                   

SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                   05.01.                                                                                   

In den Pfarreien EICH, NEUN und RIED

9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke
HEPP 18:30  Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Erscheinung des HerrnErscheinung des Herrn

In allen Gottesdiensten Aussendung der Sternsinger 

2

NEUN 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 
mitgestaltet vom Gesangverein

UMPF 10:00 Messfeier

Donnerstag           28.12.                                 Fest der unschuldigen Kinder  

RIED 19:00 Messfeier  

Freitag                   29.12.                                                                                     

HEPP 18:30 Glorreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier

Fest der heiligen FamilieFest der heiligen Familie

In allen Gottesdiensten Segnung des Johannisweines

Samstag                30.12.                                                                                   

SCHI 19:00 Messfeier
RICH 19:00 Messfeier

Sonntag                 31.12.                                                                                   

RIED 10:00 Messfeier
NEUN 10:00 Messfeier
EICH 18:00 Messfeier  
HEPP 18:00 Messfeier

Hochfest der Gottesmutter MariaHochfest der Gottesmutter Maria

Montag                  01.01.                                                                                   

UMPF 10:00 Messfeier

Dienstag                02.01.        Hl. Basilius d. Große u. Hl. Gregor v. Nazianz  

RICH 18:30 Rosenkranz
19:00 Messfeier

Mittwoch                03.01.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

Donnerstag           04.01.                                                                                   

SCHI 19:00 Messfeier

Freitag                   05.01.                                                                                   

In den Pfarreien EICH, NEUN und RIED

9:30 Hauskommunion für Ältere und Kranke
HEPP 18:30  Freudenreicher Rosenkranz

19:00 Messfeier

Erscheinung des HerrnErscheinung des Herrn

In allen Gottesdiensten Aussendung der Sternsinger 

2
Samstag                06.01.                                                                                   

HEPP 8:30 Messfeier
HEPP/WIND Hauskommunion für Ältere u. Kranke
RICH 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  
RIED 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
NEUN 10:00 Messfeier
SCHI 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Taufe des HerrnTaufe des Herrn

Sonntag                 07.01.                                                                                   

SCHI 10:00 Kinderkirche. Beginn in der Kirche
UMPF 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger

11:00 Tauffeier für Marisa Julia Eckert
RICH 14:00 Seniorennachmittag im Gemeinschaftshaus

Beginn mit einer Andacht 

Montag                  08.01.                                                                                   

UMPF 19:00 Messfeier
WIND 19:00 Messfeier 

anschließend Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins 

im Gasthaus „Hufeisen“

Dienstag                09.01.                                                                                   

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier  

RICH 19:00 Messfeier

Mittwoch                10.01.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

VERANSTALTUNGEN

SA 06.01. 18.00 NEUN, GV Einigkeit, Lobpreis an der Krippe 

SO 07.01. 14.00 RICH, Seniorennachtmittag im Gemeinschaftshaus, 
Beginn mit einer Andacht

1

Samstag                06.01.                                                                                   

HEPP 8:30 Messfeier
HEPP/WIND Hauskommunion für Ältere u. Kranke
RICH 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  
RIED 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
NEUN 10:00 Messfeier
SCHI 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Taufe des HerrnTaufe des Herrn

Sonntag                 07.01.                                                                                   

SCHI 10:00 Kinderkirche. Beginn in der Kirche
UMPF 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger

11:00 Tauffeier für Marisa Julia Eckert
RICH 14:00 Seniorennachmittag im Gemeinschaftshaus

Beginn mit einer Andacht 

Montag                  08.01.                                                                                   

UMPF 19:00 Messfeier
WIND 19:00 Messfeier 

anschließend Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins 

im Gasthaus „Hufeisen“

Dienstag                09.01.                                                                                   

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier  

RICH 19:00 Messfeier

Mittwoch                10.01.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

VERANSTALTUNGEN

SA 06.01. 18.00 NEUN, GV Einigkeit, Lobpreis an der Krippe 

SO 07.01. 14.00 RICH, Seniorennachtmittag im Gemeinschaftshaus, 
Beginn mit einer Andacht

1

2018!
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Samstag                06.01.                                                                                   

HEPP 8:30 Messfeier
HEPP/WIND Hauskommunion für Ältere u. Kranke
RICH 8:30 Messfeier
EICH 10:00 Messfeier  
RIED 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung
NEUN 10:00 Messfeier
SCHI 10:00 Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung

Taufe des HerrnTaufe des Herrn

Sonntag                 07.01.                                                                                   

SCHI 10:00 Kinderkirche. Beginn in der Kirche
UMPF 10:00 Messfeier mit Aussendung der Sternsinger

11:00 Tauffeier für Marisa Julia Eckert
RICH 14:00 Seniorennachmittag im Gemeinschaftshaus

Beginn mit einer Andacht 

Montag                  08.01.                                                                                   

UMPF 19:00 Messfeier
WIND 19:00 Messfeier 

anschließend Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins 

im Gasthaus „Hufeisen“

Dienstag                09.01.                                                                                   

EICH 18:30 Lichtreicher Rosenkranz
19:00 Messfeier  

RICH 19:00 Messfeier

Mittwoch                10.01.                                                                                   

NEUN 19:00 Messfeier

VERANSTALTUNGEN

SA 06.01. 18.00 NEUN, GV Einigkeit, Lobpreis an der Krippe 

SO 07.01. 14.00 RICH, Seniorennachtmittag im Gemeinschaftshaus, 
Beginn mit einer Andacht

1

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen
Pfarramt Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 E-Mail: pg.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:   Montag  ........................................................ 14.00 – 18.00 Uhr
   Dienstag ..........................................................8.00 – 12.00 Uhr
   Donnerstag ................................................. 10.00 – 14.00 Uhr
   Freitag ..............................................................8.00 – 12.00 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl),
 E-Mail: artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 Mo. bis Mi. und Fr. vormittags i.d.R. erreichbar.
 E-Mail: hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

 Pfarrvikar Krzysztof Winiarz
 Tel. 09378 -9082830 (Pfarrhaus Neunkirchen)
 E-Mail: krzystof.winiarz@bistum-wuerzburg.de

Wichtige Rufnummern:
Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17

Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0
THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25
BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0
Helios Klinik Erlenbach: .......................................................... 0 93 72 / 700-0

Riederner Straße 2 Fon 0 93 78 - 28 4 
63930 Richelbach maler-bick.de

GESEGNETE WEIHNACHTEN.
EIN GUTES NEUES JAHR.

 DAS VOLK, DAS IM DUNKELN LEBT,
SIEHT EIN HELLES LICHT; üBER DENEN,
DIE IM LAND DER FINSTERNIS WOHNEN
STRAHLT EIN LICHT AUF. JESAJA 9,1
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Herzlichen Dank
an alle, die mich zu meinem 

80. Geburtstag
mit Glückwünschen, Geschenken, Anrufen, persönlichen Besuchen und  
lieben Worten erfreuten.

Windischbuchen, im November 2017              Alfred Berres

Sperrmüllbörse
gegenstand                             Telefon

1 große Palme
an Selbstabholer zu verschenken .................................... 0 93 71 - 58 05

- Sofa mit Sessel und Hocker
- Sideboard, Hängeschrank und Eckschrank (Eiche rustikal) 
- Sideboard, Wohnzimmerschrank (Nussbaum)
kostenlos abzuholen  ............................................................. 093 71 - 51 89
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Frohe Weihnachten!

www.s-mil.de/weihnachten

Ihr Team der Sparkasse in 
Bürgstadt und Eichenbühl 
wünscht Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest und 
alles Gute für das neue 
Jahr 2018. 

Evang.-luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Dienstag, 19.12. 18.00 Uhr Teamerkurs
 20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Mittwoch, 20.12. 16.00 Uhr Konfi-Time
Freitag, 22.12. 15.30 Uhr Krippenspielprobe in der Evang. Johanneskirche
Sonntag, 24.12. 16.00 Uhr Familien-Gottesdienst 
  mit der Ökum. Kinder- und Jugendkantorei
 17.30 Uhr Christvesper mit dem Posaunenchor
 22.30 Uhr Christmette mit Rejoice & Friends
Montag, 25.12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Hl. Abendmahl

Dienstag, 26.12. 10.00 Uhr  Gottesdienst
Sonntag, 31.12. 17.00 Uhr Jahresschluss-Gottesdienst
  mit Hl. Abendmahl

2018 
Montag, 01.01. 17.00 Uhr Ökumenischer Neujahrs-Gottesdienst
  in der Kath. Pfarrkirche St. Jakobus
  anschl. Glühwein im Freien

Am 06.01. findet in der Evang. Johanneskirche Miltenberg kein Gottesdienst statt;
in der St. Martinskirche in Kleinheubach beginnt der Gottesdienst um 9.30 Uhr.

Sonntag, 07.01. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Montag, 08.01. 18.00 Uhr »anstoß«-Redaktionssitzung
Dienstag, 09.01. 18.00 Uhr Teamerkurs
 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet

Regelmäßige Veranstaltungen 

Montags, wöchentlich  16.00 Uhr   Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus 
Dienstags, wöchentlich 15.00 Uhr   Krabbelgruppe, Frau Zitzer, Tel. 9185414  
Donnerstags, wöchentl.  19.00 Uhr   Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich    18.00 Uhr   Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de

        

(Heiligabend)  

(1. Feiertag)

(Silvester)

(Neujahr)



64 65

Adler Apotheke | Inh. Johannes Worlicek e.K. | Kolpingstraße 2 | 63927 Bürgstadt
Tel.: 0 93 71 / 94 80 700 | Fax: 0 93 71 / 94 80 711 | apotheke@adler-apotheke-gz.de

Tel.: 0 93 71 / 94 80 700

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag    8:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geöffnet !
Samstag              9:00 - 13:00 Uhr

P Kostenlos Parken
vor der Apotheke

Frohe Weihnachten
und einen

gesunden Rutsch
ins neue Jahr

Adler-Apotheke-CI/CD-Anzeige Amtsblatt-Weihnachten 2016-120 x 90-24-11-2016-DRUCK.indd   1 29.11.16   13:34

Landratsamt Miltenberg, Dienststelle Obernburg, Römerstraße 91, 63785 Obernburg a.Main

Wir suchen

engagierte, liebevolle P egeeltern für Kinder 
in schwierigen Lebenssituationen

Immer wieder können Kinder aus verschiedenen Gründen für eine 
begrenzte Zeit oder auf Dauer nicht bei ihren Eltern aufwachsen. 

Für diese Kinder sucht der P egekinderdienst des Landratsamtes Miltenberg 
interessierte P egeeltern. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Gerne führen wir mit Ihnen ein unverbindliches Informationsgespräch. 

Alexandra Meister
Telefon: 06022 6200-681

E-Mail: alexandra.meister@lra-mil.de

Gewinner des Song contests  „Dein Song für EiNE WElT!“ stehen fest
„Mauern“ wird der neue EiNE WElT-Song

Schulwettbewerb  „alle für EiNE WElT für alle“ 
Zum achten Mal haben der Bundespräsident und der Bundesentwicklungsminister zur kreativen 
Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen aufgerufen. Der Wettbewerb richtet 
sich an Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen und Schulformen. Gesucht sind nach-
haltige und verantwortungsvolle Handlungsideen für die Chancen und Herausforderungen in 
der globalen Welt. Der Schulwettbewerb zur Entwicklungspolitik wird von Engagement Global 
gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten 
durchgeführt.
„Sei weltbewegend! – Verantwortungsvoll handeln. Miteinander gestalten!“, so lautet das 
Motto der achten Runde des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik, der alle zwei Jahre 
durchgeführt wird. Bis zum 1. März 2018 sind alle Grund- und weiterführenden Schulen aufge-
rufen, Wettbewerbsbeiträge rund um das Thema  „Globale Entwicklung“ einzureichen. Zentrale 
Fragen dabei: Was können wir dafür tun, dass sich unser Zusammenleben in der EINEN WELT 
verbessert? Welche unserer Schritte haben welche Auswirkungen in der EINEN WELT? Und wie 
können wir zu einem gerechteren und nachhaltigeren Miteinander beitragen? Der Fantasie und 
Kreativität der Schülerinnen und Schüler sind bei ihren Antworten auf diese Fragen keine Gren-
zen gesetzt – der Wettbewerbsbeitrag kann in jeder denkbaren Form eingereicht werden. 
 
Song contest „Dein Song für EiNE WElT!“ 
Auch in dieser Wettbewerbsrunde hat der Schulwettbewerb  „alle für EINE WELT für alle“ – eine 
eigene Hymne: Der Gewinnersong des Song Contest  „Dein Song für EINE WELT!“ wird im kom-
menden Jahr den Schulwettbewerb musikalisch begleiten. 
Junge Musikbegeisterte zwischen 10 und 25 Jahren rund um den Globus haben sich an dem 
Wettbewerb beteiligt. Insgesamt wurden Beiträge aus 34 Ländern eingereicht, die internationa-
le Beteiligung hat sich im Vergleich zur Vorrunde vervierfacht und stieg auf 20,6 Prozent. In der 
aktuellen Runde haben sich insgesamt mehr als 2.500 Kinder und Jugendliche mit insgesamt 
fast 500 selbstkomponierten Songs beworben.
„Es waren sehr gute Beiträge, und es ist toll zu sehen, dass der Song Contest sich so stark 
international entwickelt. Es wird Musik zu einem Thema komponiert, das die Welt verbindet“, so 
das Fazit von Johnny Strange (Culcha Candela), der den Song Contest auch schon in der ersten 
Runde unterstützt hat. Begeistert zeigten sich die Jurymitglieder von der großen Vielfalt und 
der künstlerischen Qualität der Texte und Songs. In den überwiegend sehr persönlichen Liedern 
geht es um das Zusammenleben verschiedener Kulturen, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Armut, 
Flucht und Völkerverständigung.
Nun ist es so weit, die Hauptjurymitglieder haben intensiv getagt und die Gewinnerinnen und 
Gewinner der aktuellen Runde des Song Contests  „Dein Song für EINE WELT!“ gekürt! Es war  
für die Jury eine wirklich schwierige Entscheidung, die Haupt- und Sonderpreise festzulegen, 
und sie war beeindruckt von der Vielfalt der Songs der Finalisten. Mit der Juryentscheidung 
stehen die 23 Songs auf dem professionell produzierten EINE WELT-Album nun fest! 

Gewinner aus Bürgstadt:
Nils Vandeven
Songtitel: Abseits der Welt
Der 11-jährige Solokünstler hat in seiner Schule vom Wettbewerb erfahren und ruft in seinem 
Musikbeitrag dazu auf, den eigenen Blickwinkel zu verändern und die gesamte Welt zu betrachten.
Nils wird mit seinem Song auf dem EiNE WElT-Album vertreten sein.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen 
möchte ich mich auch im Namen meines Mitarbeiters Matthias Genau recht 
herzlich bedanken.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest
und für das neue Jahr Gesundheit und Gottes Segen!

Ihr Schornsteinfeger-Meisterbetrieb, Ihr Energieberater (HWK)

 Erwin Friedrich
 Gerne können Sie mich auch auf meiner Homepage
 besuchen: www.erwin-friedrich.meinkaminkehrer.de
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Montag – Freitag geöffnet. Telefonische Anmeldung erbeten.
Zu Kranken und Behinderten komme ich auf Wunsch auch gerne ins Haus.

Odenwaldstraße 14
Bürgstadt
Tel. 0 93 71/ 35 15

Frohe Weihnachten
und alles Gute

für das neue Jahr

wünsche ich allen Kunden,
Freunden und Bekannten!

 lEBENSHilFE iM lANDKREiS MilTENBERG E.V.

 Ambulant Unterstütztes Wohnen (AUW)

Ambulant Unterstütztes Wohnen ermöglicht es Frauen und Männern mit einer Be-
hinderung, selbstbestimmt und selbstständig in der eigenen Wohnung zu leben.

Wir unterstützen im Alltag und ganz individuell an den Bedürfnissen der Menschen 
orientiert, z. B. begleiten wir zu Ärzten, Behörden und Ämtern, leiten wir bei der 
Haushaltsführung an, beraten und unterstützen wir bei sozialen Kontakten oder 
bei der Bewältigung von Krisen. Auch der Übergang vom Elternhaus oder Wohn-
heim in die eigene Wohnung oder eine Wohngemeinschaft kann begleitet werden. 

Bei interesse informieren wir Sie gerne unter Tel. 06022-26402-13 oder wir 
vereinbaren einen Beratungstermin. 

*  *  *
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Veranstaltungskalender

Bürgstadt

Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
18. Jan. (Donnerstag) Wanderung/Fahrt zum Kloster Engelberg    
 13.00 Uhr Treffpunkt zur Wanderung an der  „Mittelmühle“             
           ca.  13.20 Uhr Am St. Martin an der Mainbrücke besteht
   die Möglichkeit, sich anzuschließen.
 14.00 Uhr Busabfahrt (Bistro, Turnhalle, Stern, Bücherei)
           ca.  14.30 Uhr Weihnachtsandacht in der Klosterkirche,
   anschließend Einkehr in der Klosterschänke.
 17.00 Uhr Rückfahrt mit dem Bus oder auch Rückwanderung.
Keine Anmeldung erforderlich.

„Helfen verbindet – Wir verschenken eine Stunde Zeit!“
Bürgerschaftliches Engagement in Bürgstadt
Die Helferinnen und Helfer stehen ehrenamtlich und vertraulich allen Bewohnern 
von Bürgstadt zur Verfügung. Rufen Sie uns an, wenn Sie Hilfe benötigen!
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag unter der Tel.-Nr. 09371/9492010.
Mehr Infos zu den möglichen Hilfen finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.helfen-verbindet-buergstadt.de

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr im Jugendraum der Mittelmühle.

Bricht der erste Morgen des neuen Jahres
an, so erscheint der Himmel nicht anders als 
am Tage zuvor, aber doch ist einem seltsam 
frisch zumute.

Yoshida Kenkō
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www.zahnarztpraxis-seelmann.de 

im Gesundheitszentrum 
Bürgstadt  

Kolpingstraße 2  
63927 Bürgstadt  
0 93 71-66 848 06

Ein gesegnetes Weihnachtsfest,
ein erfolgreiches neues Jahr,

viele große und kleine glückliche 
Momente bei bester Gesundheit,

das wünschen wir Ihnen!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns 
Sie im neuen Jahr wiederzusehen.

Die Praxis ist vom 23.12.2017 - 05.01.2018 geschlossen.

Frohe Weihnachten und 
alles Gute im neuen Jahr

Wir bedanken uns für das
entgegengebrachte Vertrauen

 und wünschen
allen Kunden und Freunden
ein frohes Weihnachtsfest

und einen erfolgreichen Start
ins neue Jahr.

Freudenberg-Rauenberg, Eidelsgasse 26
Tel. 09377-1476, www.vollhardt-weis.de

Frankenstraße 29, Neunkirchen

Veranstaltungskalender

... Bürgstadt

VdK Ortsverband
30.12. 14.00 Uhr Treffpunkt Rathaus für die Wanderung an der Erf entlang
 mit anschließender Einkehr um ca. 15.00 Uhr im Bistro Erftalbowling.

Freiwillige Feuerwehr Bürgstadt
Montags um 19:30 Uhr: Feuerwehrdienst. Bitte aktuellen Übungsplan
beachten unter www.feuerwehr-buergstadt.de/aktuelles/termine

08.01. 19.30 Uhr  Mitgliederversammlung/Jahreshauptversammlung
  im Gasthaus Adler

Kolpingsfamilie
03.01. 10.30 Uhr Winterwanderung zum Klotzenhof
  Treffpunkt: Mittelmühle

BRK Bereitschaft
03.01.  17.00 – 20.00 Uhr  Blutspenden in der Mittelmühle

Schützenverein
06.01.  15.00 Uhr Generalversammlung im Schützenhaus, Fleckenweg 6

Tennis-club
06.01.  13.00 Uhr  Dreikönigswanderung

Musikverein Germania
06.01.  19.30 Uhr  Konzert 2018, Mittelmühle

KJG Bürgstadt
24.12.  Alte-Leute-Singen
06.01.  ab 12.00 Uhr Sternsingeraktion

Markt Bürgstadt 
07.01.  Neujahrsempfang
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Veranstaltungskalender

Neunkirchen 

Schützenverein Umpfenbach
05.01.  Moschthäcke

GV Neunkirchen
05.01.  19.30 Uhr Generalversammlung
06.01.  18.00 Uhr Konzert in der Kirche

FF Umpfenbach
12.01.  19.30 Uhr Generalversammlung 

Kleintierzuchtverein Neunkirchen und Erftal e.V.
06.01.  Generalversammlung Beginn 16.00 Uhr

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Neunkirchen, Richelbach und Umpfenbach ............................. 09371 6694904

Mehr infos entnehmen Sie bitte unserem Faltblatt.
Besuchen Sie uns auf unserer internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de

„Seltsam ist unsere Situation hier auf Erden.
Jeder von uns kommt zu einem kurzen Besuch, ohne zu wissen warum,

und doch anscheinend manchmal, um einen Zweck zu erfüllen.
Es gibt jedoch eines, das wir mit Sicherheit wissen:

Der Mensch ist hier um der anderen Menschen willen – vor allem für jene,
von deren Lächeln und Wohlergehen unser eigenes Glück abhängt.“

Albert Einstein
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Häckerzeit in Riedern
           bei Bundschuh's im »Hirschen«  
       von Mittwoch, 03.01.2018
       bis einschl.  Montag, 08.01.2018
       Täglich geöffnet ab 15.00 Uhr.

       Sonntag und Hl. Dreikönige ab 11.00 Uhr
       mit extra Mittagskarte.

       Reservierungen für Wandergruppen
       nehmen wir gerne entgegen, Tel. 0  93  78 / 357

      
               

       

*   *   *   *   *
Wir wünschen allen unseren Gästen und Bekannten
ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

                       Fam. Bundschuh

Wir bedanken uns bei all
unseren Kunden für die Treue
und wünschen
ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Schulstraße 14, 63930 neunkirchen

Die Redaktion des Amtsblattes möchte an dieser Stelle allen Lesern
und Inserenten ein gesegnetes Weihnachtsfest

und für das Jahr 2018 Erfolg und Gesundheit wünschen.
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Veranstaltungskalender

Eichenbühl

Gemeindebücherei Eichenbühl
21.12.  16.00 Uhr Weihnachtliche Vorlesestunde für Kinder von 5-9 Jahren

Theatergruppe Eichenbühl e.V.
05.01.  15.00 Uhr  Theateraufführung für Kinder und Senioren
05.01.  19.30 Uhr  Theateraufführung
06.01.  19.30 Uhr  Theateraufführung
07.01.  17.00 Uhr  Theateraufführung
12.01.  19.30 Uhr  Theateraufführung

FFW Eichenbühl
05.01. um 19.00 Uhr Generalversammlung der FFW Eichenbühl
 mit Neuwahlen im Sportheim des VfB Eichenbühl

FF Heppdiel
05.01.  18.00 Uhr Aprés-Ski-Party in der Siloanlage Ullmer-Ott, Heppdiel

Sportverein Riedern
09.01.  Beginn eines neuen Gymnastikkurses  „Zumba und mehr“,
 Beginn um 18.45 Uhr im Gemeinschaftshaus,
 Kursgebühr 15,- €, Anmeldung bei R. Weber

Wanderfreunde Eichenbühl e.V.
12.01.  19.30 Uhr Generalversammlung im Café Erftal

Nachbarschaftshilfe – Zeit füreinander im Erftal und auf den Höhen
Brauchen Sie Hilfe? Wir sind zum Helfen bereit! Wir verschenken eine Stunde Zeit. 
Rufen Sie uns an. Wir nehmen von Montag bis Freitag von 17:00 - 19:00 Uhr Ihren 
Hilferuf entgegen.
Sie erreichen uns unter folgender Telefonnummer:
aus Eichenbühl ................................................................................................ 09371 6694903
aus Riedern, Pfohlbach und Guggenberg ............................................. 09371 6694905
aus Heppdiel, Windischbuchen, Schippach und Berndiel ............... 09371 6694906

Besuchen Sie uns auf unserer internetseite:  www.zeit-fuereinander-euh.de 
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Veranstaltungskalender

  

Allgemein
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in 
Miltenberg, Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. 
Termine sind zu vereinbaren unter der Tel. 09371 501-152, montags – mittwochs 
von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 
8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben. 

Hilfe für Frauen in Not
Die Gleichstellungsbeauftragte des Landratsamtes Miltenberg ist erreichbar im 
Landratsamt Miltenberg während der allgemeinen Dienstzeiten, Zimmer Nr. 317, 
Tel.-Nr. 09371/501-415.

Schwangerenberatung, Schwangerschafts-Konfliktberatung
und Nachbetreuung: Landratsamt Miltenberg, Gesundheitsamt, Brückenstr. 2.
Terminvereinbarungen unter Tel. 09371/501-510.

Alzheimer – Demenz:  Kostenlose Beratungsstelle für pflegende Angehörige in 
der Seniorenresidenz in Wörth, Tel. 09372/982- 0.

 

Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de
Internet: www.herbertschmitt.de
Eichenbühler Straße 83
63927 Bürgstadt (neben Autohaus Erftal)Nachfolger: André Schmitt

Riesen-Feuerwerks-Verkauf
ab 28. 12. 2017

in Richelbach, Hauptstr. 11 

(ehem. Metzgerei Henn)

Öffnungszeiten: 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr 

Es erwartet Sie die gewohnt reichhaltige Auswahl an allem,
was mit Silvester und Feuerwerk zu tun hat.

Franken-Feuerwerk Markus Trappiel, Schloßstr. 19, Umpfenbach, Tel. 0 93 78 / 9 08 01 87
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Sie erreichen uns unter:

Tel.  0 93 71 / 97 38-17, Frau Edith Ott
Tel.  0 93 71 / 97 38-19, Frau Renate Gümperlein
Tel.  0 93 71 / 97 38-31, Herr Pascal Schuhmacher
Fax:  0 93 71 / 6 50 05 03
Tel.  0 93 71 / 6 73 08, Druckerei Berthold
E-Mail:   amtsblatt@buergstadt.de
E-Mail:   druckereiberthold@t-online.de

Unsere Amtsblattredaktion und die Druckerei Berthold stehen Ihnen für alle Fragen zur Verfügung.

Wir hoffen auch 2018

auf eine  gute

Zusammenarbeit.

Ihre Amtsblatt-

Redaktion

Amtsblattpreise 2018
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zAHnÄRzTLiCHER nOTfALLDiEnST 
von 10.00 - 12.00 uhr und 18.00 - 19.00 uhr  (ohne Gewähr)

nOTDiEnST DER APOTHEKEn   (ohne Gewähr)

2017
19.12. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
20.12. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
21.12. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
22.12. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
23.12. Abtei-Apotheke Debonstraße 3d, Amorbach Tel. 09373/97370
24.12. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
25.12. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
26.12. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
27.12. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
28.12. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
29.12. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
30.01. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
31.01. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
2018
01.01. Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
02.01. Easy-Apotheke  In der Seehecke 1, Kleinheubach Tel. 09371/6504254
03.01. Abtei-Apotheke Debonstraße 3d, Amorbach Tel. 09373/97370
04.01. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
05.01. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
06.01. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
07.01. Adler-Apotheke Kolpingstraße 2, Bürgstadt Tel. 09371/9480700
08.01. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
09.01. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616
10.01. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009

Den notdienstplan der Apotheken für den gesamten Landkreis
können Sie einsehen unter www.martins-apo.de

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)

2017
23./24.12. ZA Heinz Klein, Kirchzell, Tel. 09373/4242
30./31.12. Dr. Julia Mannherz, Hauptstraße 25, Miltenberg, Tel. 09371/3145
2018
01.01. Dr. Tobias Mannherz, Hauptstraße 25, Miltenberg, Tel. 09371/3145
06./07.01. ZA Ingo Haag, Dientzenhofer Straße 10, Kleinheubach, 09371/80155

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Herr Schuhmacher, 
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38 -17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  4.016 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 1/2018 bis 
Freitag, den 29. Dezember, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.

IM
P

R
E

S
S

U
M

 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr 
am Vorabend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis 
Donnerstag 8.00 Uhr)

Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in drin-
genden Behandlungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 
117 (kostenfrei), einen diensthabenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie 
ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

E  in frohes Weihnachtsfest
 und ein gutes neues Jahr
 wünschen wir unseren Kunden
 sowie allen Inserenten
 und Lesern des Amtsblattes.

 Druckerei Berthold, Bürgstadt
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